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Bericht über die Prtlfung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Reiskirchen

Schlussbemerkungen

Gemäß $ 113 HGO ist der Jahresabschluss gemeinsam mit dem Schlussbericht der
Revision durch den Gemeindevorstand der Gemeindevertretung der Gemeinde

Reiskirchen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Nach 5 114 HGO obliegt es
der Gemeindevertretung, über den von der Revision geprüften Jahresabschluss zu
beschließen und eine Entscheidung zur Entlastung des Gemeindevorstandes zu treffen.

Gießen, den 01.09.2021

Sven Bieker

Leiter der Revision
Dagmar Wagner
Prüfungsleiterin
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1.  Vermögensrechnung 
31.12.2016

Pos. AKTIVA Euro Euro Euro

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 4.422,13 5.513,06
1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.597.116,36 1.462.645,09
1.1.3 geleistete Anzahlungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände 0,00 174.949,62
1.601.538,49 1.643.107,77

1.2 Sachanlagen
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 6.178.439,97 6.225.845,80
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden 

Grundstücken 7.982.514,96 7.262.207,32
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastruktur-

vermögen 7.745.132,65 7.973.764,79
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 240.045,77 272.521,73
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.435.501,95 1.379.781,74
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.107.406,21 971.695,34

24.689.041,51 24.085.816,72

1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 6.271.556,52 6.271.556,52
1.3.3 Beteiligungen 2.771.532,83 2.771.532,83
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 93.497,73 84.931,83
1.3.6 sonstige Ausleihungen 293.353,75 303.937,49

9.429.940,83 9.431.958,67

1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 6.666.665,80 6.666.665,80

2. UMLAUFVERMÖGEN

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 
Waren 88.362,14 21.356,30

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, 

Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -
zuschüssen und Investitionsbeiträgen 778.241,75 676.706,17

2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, 
Umlagen 405.370,21 419.527,51

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36.102,55 22.064,98
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und 

gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 696,88 2.267,36

2.3.5 sonstige Vermögensgegenstände 174.756,86 83.631,87
1.395.168,25 1.204.197,89

2.4 flüssige Mittel 3.626.158,64 1.572.585,78

3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 19.784,43 22.130,13

47.516.660,09 44.647.819,06

31.12.2017
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31.12.2016
Pos. PASSIVA Euro Euro Euro

1. EIGENKAPITAL

1.1 Netto-Position 24.319.818,46 24.319.818,46

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses 481.820,51 143.388,59
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses 149.111,18 149.933,01
1.2.3 Sonderrücklagen 207.195,44 207.195,44

838.127,13

1.3 Ergebnisverwendung (i.V. Bilanzgewinn)
1.3.1 Ergebnisvortrag (i.V. Bilanzgewinn ordentliches 

Ergebnis) 0,00 362.906,08
1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00

1.3.2 Jahresüberschuss /-fehlbetrag (i.V. Bilanzverlust 
außerordentliches Ergebnis) -301.310,13 -821,83

1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag -363.599,93 0,00
1.3.2.2 außerordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag 62.289,80 0,00

24.856.635,46 25.182.419,75
2. SONDERPOSTEN

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, 
-zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 3.387.610,54 3.223.496,63
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 51.109,40 56.462,49
2.1.3 Investitionsbeiträge 2.626.350,85 2.340.670,53

6.065.070,79 5.620.629,65
2.4 sonstige Sonderposten 34.202,19 34.981,53

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 3.783.796,79 3.584.549,37

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 
Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im 
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

986.437,99 0,00
3.5 sonstige Rückstellungen 556.733,00 379.325,00

5.326.967,78 3.963.874,37
4. VERBINDLICHKEITEN

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1 gegenüber Kreditinstituten 8.915.454,19 7.812.752,56
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern 107.663,22 138.822,27
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern 8.324,92 8.621,67

9.031.442,33 7.960.196,50

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, 
Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -
zuschüssen, Investitionsbeiträgen 34.721,36 16.479,98

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 238.560,37 116.384,63
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 1.457.810,16 1.363.731,12

4.9 sonstige Verbindlichkeiten 98.436,51 62.429,35
10.860.970,73 9.519.221,58

5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 372.813,14 326.692,18

47.516.660,09 44.647.819,06

31.12.2017
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Der Gemeindevorstand 

 

____________________                                                                          __________________ 

Ort, den                                                                                                             (Unterschrift) 
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2. Ergebnisrechnung 

Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich
schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis
2016 2017 2017 2017

€ € € €

1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 270.491,78 275.152,00 395.991,34 120.839,34

2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 876.975,69 915.306,00 889.551,61 -25.754,39

3 + Kostenersatzleistungen und -erstattungen 263.585,08 224.098,00 287.045,54 62.947,54

4 +/- Bestandsveränderungen und aktivierte

Eigenleistungen -23.013,00 0,00 67.005,84 67.005,84

5 + Steuern und steuerähnliche Erträge ein-

schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 11.412.373,62 11.574.357,00 12.248.282,06 673.925,06

6 + Erträge aus Transferleistungen 321.233,01 350.144,00 349.508,49 -635,51

7 + Erträge aus Zuw eisungen und Zuschüssen für

laufende Zw ecke und allgemeine Umlagen 3.524.945,69 3.701.453,00 3.745.717,91 44.264,91

8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Investitionszuw eisungen, -zuschüssen

und Investitionsbeiträgen 468.550,13 452.900,00 479.435,70 26.535,70

9 + Sonstige ordentliche Erträge 446.732,97 667.170,00 384.394,81 -282.775,19

10 = Sum m e der ordentlichen Erträge 17.561.874,97 18.160.580,00 18.846.933,30 686.353,30

11 - Personalaufw endungen 4.858.477,30 4.976.879,00 4.650.448,94 326.430,06

12 - Versorgungsaufw endungen 180.706,32 338.420,00 440.218,46 -101.798,46

13 - Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279.887,60 2.847.536,49 2.737.154,01 110.382,48

14 - Abschreibungen 1.033.187,92 1.032.350,00 1.105.495,08 -73.145,08

15 - Aufw endungen für Zuw eisungen und Zuschüsse

sow ie besondere Finanzaufw endungen 1.373.353,32 1.319.785,00 1.336.440,11 -16.655,11

16 - Steueraufw endungen einschließlich Aufw en-

dungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 7.315.928,09 7.708.525,00 8.735.537,57 -1.027.012,57

17 - Transferaufw endungen 500,00 800,00 0,00 800,00

18 - sonstige ordentliche Aufw endungen 12.790,80 14.060,00 11.469,48 2.590,52

19 = Sum m e der ordentlichen Aufw endungen 17.054.831,35 18.238.355,49 19.016.763,65 -778.408,16

20 = Verw altungsergebnis 507.043,62 -77.775,49 -169.830,35 -92.054,86

21 + Finanzerträge 95.758,20 45.365,00 79.323,55 33.958,55

22 - Zinsen und ähnliche Aufw endungen 239.895,74 221.495,00 273.093,13 -51.598,13

23 = Finanzergebnis -144.137,54 -176.130,00 -193.769,58 -17.639,58

24 = Ordentliches Ergebnis 362.906,08 -253.905,49 -363.599,93 -109.694,44

25 + Außerordentliche Erträge 217.398,69 826.550,00 96.169,33 -730.380,67

26 - Außerordentliche Aufw endungen 11.025,08 8.000,00 33.879,53 -25.879,53

27 = Außerordentliches Ergebnis 206.373,61 818.550,00 62.289,80 -756.260,20

28 = Jahresergebnis 569.279,69 564.644,51 -301.310,13 -865.954,64

Ertrags- und Aufw andsarten
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3. Finanzrechnung 

Pos. Bezeichnung Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich

schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Euro Euro Euro Euro

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 272.947,90 275.152,00 370.147,60 94.995,60

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 883.056,07 915.306,00 947.965,50 32.659,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 218.001,83 209.098,00 301.269,71 92.171,71

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 11.411.907,92 11.574.357,00 12.274.810,26 700.453,26

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 321.233,01 350.144,00 349.508,49 -635,51

6 Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende Zw ecke

und allgemeine Umlagen 3.482.031,40 3.701.453,00 3.751.696,06 50.243,06

7 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen 90.587,27 45.365,00 71.055,37 25.690,37

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige

außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus

Investitionstätigkeit ergeben 325.649,72 664.140,00 331.155,09 -332.984,91

9 Sum m e Einzahlungen aus laufender

Verw altungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) 17.005.415,12 17.735.015,00 18.397.608,08 662.593,08

10 Personalauszahlungen 4.679.744,23 4.931.879,00 4.534.803,50 397.075,50

11 Versorgungsauszahlungen 225.320,32 69.489,00 251.321,70 -181.832,70

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.282.713,53 2.578.078,00 2.601.368,47 -23.290,47

13 Auszahlungen für Transferleistungen 500,00 800,00 0,00 800,00

14 Auszahlungen für Zuw eisungen und Zuschüsse für

laufende Zw ecke sow ie besondere Finanzaus-

zahlungen 1.427.107,36 1.266.991,00 1.290.481,42 -23.490,42

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Aus-

zahlungen aus gesetzlichen Umlageverpfichtungen 7.369.031,55 7.708.525,00 7.769.711,83 -61.186,83

16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 231.302,37 221.495,00 269.762,90 -48.267,90

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige

außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus

Investitionstätigkeit ergeben 12.931,21 14.060,00 11.469,48 2.590,52

18 Sum m e Auszahlungen aus laufender

Verw altungstätigkeit (Pos. 10 bis 17) 16.228.650,57 16.791.317,00 16.728.919,30 62.397,70

19 Finanzm ittelüberschuss aus
laufender Verw altungstätigkeit 
(Pos. 9 ./. Pos. 18) 776.764,55 943.698,00 1.668.688,78 724.990,78
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Pos. Bezeichnung Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich

schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis

2016 2017 2017 2017

Euro Euro Euro Euro

20 Einzahlungen aus Investitionszuw eisungen und

-zuschüssen sow ie aus Investitionsbeiträgen 267.709,07 1.109.585,00 812.557,26 -297.027,74

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-

gegenständen des Sachanlagevermögens und des

immateriellen Anlagevermögens 70.804,62 60.000,00 177.808,30 117.808,30

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-

gegenständen des Finanzanlagevermögens

(Rückzahlungen von Ausleihungen) 10.583,74 10.590,00 10.583,74 -6,26

23 Summ e Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Pos. 20 bis 22) 349.097,43 1.180.175,00 1.000.949,30 -179.225,70

24 Auszahlungen für den Erw erb von Grundstücken

und Gebäuden 3.001,23 76.998,77 30.247,52 46.751,25

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 427.142,09 4.132.834,92 1.262.582,59 2.870.252,33

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach-
anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 401.772,09 1.466.504,77 366.596,40 1.099.908,37

27
Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlage-
vermögen 21.437,53 259.629,00 8.565,90 251.063,10

28 Summ e Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Pos. 24 bis 27) 853.352,94 5.935.967,46 1.667.992,41 4.267.975,05

29 Finanzmittelfehlbetrag aus

Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./. Pos. 28) -504.255,51 -4.755.792,46 -667.043,11 4.088.749,35

30 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsm ittel- 

bedarf (Pos. 19 und 29) 272.509,04 -3.812.094,46 1.001.645,67 4.813.740,13

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 136.266,30 4.049.655,00 1.401.140,70 -2.648.514,30

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 327.186,46 301.123,00 329.421,70 -28.298,70

33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus 

Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./. Pos. 32) -190.920,16 3.748.532,00 1.071.719,00 -2.676.813,00

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum

Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33) 81.588,88 -63.562,46 2.073.364,67 2.136.927,13
35 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 142.707,04 0,00 15.649,82 15.649,82

36 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 157.359,75 0,00 63.180,39 63.180,39

37 Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunw irk-

sam en Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./. Pos. 36) -14.652,71 0,00 -47.530,57 -47.530,57

38 Bestand an Zahlungsm itteln zu Beginn des

Haushaltsjahres 489.834,06 1.572.585,78 1.572.585,78 0,00

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

(Pos. 34 und 37) 66.936,17 -63.562,46 2.025.834,10 2.089.396,56

40 Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 556.770,23 1.509.023,32 3.598.419,88 2.089.396,56

41 geliehene Mittel von Gemeindew erke 1.015.814,95 0,00 27.738,76 27.738,76

42 Finanzmittelbestand am Ende des Jahres 1.572.585,18 1.509.023,32 3.626.158,64 2.117.135,32
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4. Anhang zum Jahresabschluss 

4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Die Gemeinde Reiskirchen hat zum 1.1.2009 ihr Rechnungswesen auf das System der 

doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt und damit die Umsetzung des Neuen kom-

munalen Rechnungswesens realisiert. 

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist nach den Regeln der Hessischen 

Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO) 

erstellt. Ferner wurden die Verwaltungsvorschriften zur GemHVO und die subsidiär an-

zuwendenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) beach-

tet. 

Dem Anhang sind die Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), die Forderungsübersicht, die 

Eigenkapitalübersicht, die Rückstellungsübersicht und der Verbindlichkeitenspiegel als 

Anlagen beigefügt. Darüber hinaus werden die in das folgende Jahr zu übertragenden 

Haushaltsermächtigungen dargestellt. 

4.2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden entsprechend § 41 

GemHVO grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um 

planmäßige Abschreibungen, bewertet.  

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte ausschließlich nach der linearen Abschrei-

bungsmethode. Die jeweilige Nutzungsdauer basiert zum einen auf der durch das Land 

Hessen veröffentlichten Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften 

unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Le-

bensdauer. Ferner finden die im „Handbuch zur Inventarisierung des beweglichen Sach-

anlagevermögens für die Gemeinde Reiskirchen“ enthaltenen Abschreibungslisten An-

wendung. Vorrangig wird jedoch die tatsächliche betriebliche Nutzungsdauer des jewei-

ligen Vermögensgegenstandes herangezogen.  

Bei beweglichen Anlagegegenständen werden auf die Zugänge im Wirtschaftsjahr zeit-

anteilige Abschreibungen vorgenommen.  

Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

zwischen 150,00 € und 1.000,00 € netto wird ein Sammelposten gebildet, dieser wird im 
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Haushaltsjahr der Anschaffung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünf-

tel abgeschrieben. 

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150,00 € netto 

werden im Jahr des Zugangs als Aufwand verbucht. 

Von der Gemeinde Reiskirchen geleistete Investitionszuschüsse werden mit dem Zah-

lungsbetrag (bei Neugewährungen) bzw. mit den fortgeführten Anschaffungskosten be-

wertet. Sofern die Nutzungsdauer des Investitionsgegenstandes zu ermitteln war, wurde 

diese zugrunde gelegt. Im Übrigen findet die Zweckbindungsfrist Anwendung bei der 

Bemessung der Abschreibungen. 

Anteile an verbundenen Unternehmen (gemeindliche Eigenbetriebe) und Beteiligungen 

an Zweckverbänden wurden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Beteili-

gungen an Kapital- und Personengesellschaften werden zu Anschaffungskosten, die 

Genossenschaftsanteile nach dem Nominalwert bewertet.  

Das als Vorratsvermögen ausgewiesene und zum Verkauf bestimmte Vorratsholz wurde 

von Hessen-Forst ermittelt und zu Durchschnittswerten bewertet. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit 

dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Einzel- und Pau-

schalwertberichtigungen sind zum Abschlussstichtag gebildet worden. 

Bei den flüssigen Mitteln wurden die Nominalwerte der Bar- und Buchgeldbestände zum 

31.12.2017 zugrunde gelegt. Saldenbestätigungen der Kreditinstitute wurden eingeholt. 

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen vor dem Abschluss-

stichtag gebildet, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel-

len. 

Es wurden Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Jahresüberschüssen er-

gebnisbedingt bzw. aufgrund vorgenommener Verrechnungen gebildet. Ferner wurde 

eine Sonderrücklage aus Bewertungsgewinnen gebildet.  

Die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt nach den Grundsätzen der §§ 24 und 

46 GemHVO.   
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Erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge wurden als 

Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage/Investitionsmaßnahme mit der 

gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätz-

lich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage/Investitions-

maßnahme bzw. der in den einzelnen Zuwendungsbescheiden geregelten Fristen. 

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen wurden 

versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Altersteilzeit-

rückstellung beruht auf eigenen Berechnungen des Personalamtes. Die Rückstellung 

wurde durch Zuführungen gebildet. 

Verbindlichkeiten werden mit der Restschuld bzw. den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Einzahlungen vor dem Abschluss-

stichtag gebildet, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
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4.3 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung - AKTIVA 

4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

4.3.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte  € 4.422,13 

 i. V.: € 5.513,06 

Unter diesem Posten werden die von der Gemeinde genutzten Softwarelizenzen ausge-

wiesen.  

4.3.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  € 1.597.116,36 

 i. V.: € 1.462.645,09 

Im Berichtsjahr wurden geleistete Baukostenzuschüsse für den Breitbandausbau für die 

Cluster „Bollnbach/ Wirberg“ von T€ 70 und „Reiskirchen“ von T€ 174 aus den geleiste-

ten Anzahlungen umgebucht und aktiviert. Die Zuschüsse werden über 7 Jahre abge-

schrieben. Daneben wurden T€ 12 für den Breitbandausbau des Clusters „Hattenrod/ 

Burkhardsfelden/ Ettinghausen Flugplatz“ aktiviert. Der Zuschuss wird über 15 Jahre ab-

geschrieben. Daneben wurden Zuschüsse für eine Geschwindigkeitsmessanlage, eine 

Unterstellhalle und die Vogelsbergbahn in Höhe von insgesamt T€ 33 geleistet. 

4.3.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

  €  0,00 

  i. V.: € 174.949,62 

Der für den Ausbau des Breitbandnetzes geleistete Baukostenzuschuss in Höhe von 

T€ 174 an die Breitband Gießen GmbH für das Cluster „Reiskirchen“ wurde in 2017 um-

gebucht und bei den geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen aktiviert. 

4.3.2 Sachanlagevermögen 

4.3.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  € 6.178.439,97 

 i. V.: € 6.225.845,80 

Es ergeben sich folgende Grundstückswerte: 
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31.12.2017 31.12.2016
€ €

Landwirtschaftliche Flächen 1.261.645,49 1.256.557,64
Bauplätze 816.412,08 892.420,08
Sonstige unbebaute Grundstücke*) 561.258,12 539.645,34

2.639.315,69 2.688.623,06
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten 3.539.004,51 3.537.102,97
Grundstücksgleiche Rechte 119,77 119,77

6.178.439,97 6.225.845,80
 

*) Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Gartenland, Grünan-
lagen und Parks, Sport- und Freizeitflächen sowie Gehölze. 

Im Jahr 2017 wurden neun Bauplätze und ein Spiel- und Sportplatz verkauft, wodurch 

ein Buchgewinn von T€ 94 erzielt werden konnte.  

4.3.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden  
 Grundstücken  € 7.982.514,96 

 i. V.: € 7.262.207,32 

Es ergeben sich folgende Gebäudewerte: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Kindergärten, -tagesstätten und -horte,
Jugend- und Freizeiteinrichtungen 2.190.540,87 2.031.677,60
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder 980.927,65 1.047.138,64
Theater, Bürgerhäuser, Bibliotheken 2.016.520,09 1.319.558,54
Brand- und Katastrophenschutzein-
richtungen 1.492.207,09 1.544.542,90
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude 129.187,24 134.267,69
Sonstige Betriebsgebäude 438.587,60 456.890,46
Buswartehallen 2,00 2,00
Verwaltungsgebäude 384.041,99 396.100,62
Grundstückseinrichtungen 246.791,42 239.439,50
Wohngebäude 103.709,01 92.589,37

7.982.514,96 7.262.207,32
 

Der Zugang von T€ 6 entstammt der Freiflächengestaltung des Feuerwehrgerätehauses 

in Lindenstruth.  
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Für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle in Ettingshausen wurden Vorsteuern von 

T€ 18 in Abzug gebracht. 

Aus der Position Anlagen im Bau sind aufgrund der Fertigstellung der Sanierungen ins-

gesamt T€ 1.068 für den Kindergarten Saasen (T€ 224), die Sport- und Kulturhalle Et-

tingshausen (T€ 811) sowie für sonstige Grundstückseinrichtungen (Urnenwand) und 

Wohnungsförderungen (Wohnungen in Hattenrod) (T€ 33) umgebucht worden.  

4.3.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,  
 Infrastrukturvermögen  € 7.745.132,65 

 i. V.: € 7.973.764,79 

Im Einzelnen hat die Gemeinde folgendes Infrastrukturvermögen bilanziert: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Gemeindestraßen, Plätze 2.477.463,25 2.693.855,15
Wege, Plätze, Fahrwege 543.916,87 602.469,89
Sonstiges allgemeines Infrastruktur-
vermögen (Brücken, Beleuchtung) 324.926,92 331.784,22
Öffentliche Grünflächen 35.794,61 42.302,72
Friedhofsanlagen 73.980,39 13.094,23
Sonstige Gewässerbauten 47.277,12 48.572,39
Nutzwasseranlagen 2.867,76 2.780,46
Wald (Grund und Boden) 1.511.303,17 1.511.303,17
Wald (Aufwuchs) 2.727.602,56 2.727.602,56

7.745.132,65 7.973.764,79
 

Die Zugänge in Höhe von T€ 17 betreffen den Posten Fahrwege mit T€ 6 sowie Stra-

ßenbeleuchtungen in Höhe von T€ 11. 

 

Von den Anlagen im Bau sind die Maßnahmen „Friedhofswege Friedhof Hattenrod“ 

(T€ 47) und „Friedhofswege Friedhof Saasen“ (T€ 16) fertiggestellt und somit in das Inf-

rastrukturvermögen umgebucht worden.   
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4.3.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung  € 240.045,77 

 i. V.: € 272.521,73 

 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Anlagen der Energieversorgung und 
Betriebstechnik 139.127,41 150.493,50
Anlagen für Wärme, Kälte und chemische 
Prozesse 4.734,44 5.358,76
Maschinen für Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz 11.633,48 11.899,26
Sonstige Anlagen 84.550,44 104.770,21

240.045,77 272.521,73
 

Die Zugänge von T€ 6 betreffen einen Stromerzeuger der Feuerwehr Saasen und ein 

Hochleistungslöschgerät der Feuerwehr Bersrod. 

4.3.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung € 1.435.501,95 

 i. V.: € 1.379.781,74 

Die Position setzt sich wie folgt zusammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Fuhrpark 853.928,60 923.290,01
Werkzeuge und Betriebsausstattung 234.656,40 226.240,37
Geschäftsausstattung 270.554,24 165.490,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter 76.362,71 64.760,77

1.435.501,95 1.379.781,74
 

Im Berichtsjahr sind Zugänge in Höhe von T€ 218 zu verzeichnen. Diese entfallen im 

Wesentlichen auf die Anschaffung im Zuge der Umstellung auf BOS Digitalfunk für die 

Feuerwehr (T€ 87), einer Thekenanlage in der Gaststätte im Bürgerhaus Reiskirchen 

(T€ 30) und eines VW Sprinters für den Bauhof Reiskirchen (T€ 19). Weitere Anschaf-

fungen betreffen u.a. diverse Werkzeuge und Betriebsausstattungen für den Bauhof 

Reiskirchen, die Feuerwehren und das Schwimmbad Ettingshausen von T€ 17 sowie 

Büromöbel im Kindergarten Saasen und der Verwaltung in Reiskirchen von T€ 9. Dane-
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ben wurden im Wert von T€ 4 ein Festplattensicherungssystem in der Verwaltung Reis-

kirchen und von T€ 3 ein Ceranfeld im Kindergarten Reiskirchen angeschafft. Unter dem 

Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden Anschaffungen von T€ 49 ak-

tiviert. 

Aus den geleisteten Anzahlungen wurde das AIDA Zeiterfassungssystem der Gemein-

deverwaltung Reiskirchen in Höhe von T€ 38 umgebucht. 

Mit dem Verkauf des Hausmeisterfahrzeugs des Bauhofs Reiskirchen wurde ein Buch-

gewinn von T€ 1 erzielt.  

 
4.3.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  € 1.107.406,21 

 i. V.: € 971.695,34 

Der Posten hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:  

€
Stand 1.1.2017 971.695,34
Zugänge 1.366.718,42
Umbuchungen -1.169.380,17
Abgänge -61.627,38

Stand 31.12.2017 1.107.406,21
 

Die wesentlichen Zugänge bei den Anlagen im Bau stellen sich wie folgt dar: 

T€
 - Erneuerung SKH Ettingshausen 296
 - Ausbau der Wasserstraße K 153 Burkhardsfelden 280
 - Fahrbahnbau im Gebiet "Über der Säuweide" 157
 - Fahrbahnbau im Gebiet "Kleine Riedwiese" 150
 - Grundhafte Erneuerung von Friedhofswegen 114
 - Erschließung von DSL 77
 - Sanierung Kindergarten Saasen 66
 - Sanierung DGH Hattenrod 44
 - Sanierung Brücke "UF Äschersbach" Ettingshausen 42
 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Bersrod 34
 - Errichtung der Urnenwand Reiskirchen 18
 - Ausbau "Hinter den Gärten" 17
 - Freiflächengestaltung FFW Gerätehaus Lindenstruth 14  

Die Gemeinde hat für die grundhafte Sanierung der Toiletten in Burkhardsfelden Vor-

steuern in Höhe von T€ 1 in Abzug gebracht.  
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In 2017 wurden folgende bisher in Bau befindliche Bauten fertiggestellt und in Betrieb 

genommen: 

€
Grundhafte Erneuerung SKH Ettingshausen 810.791,33
Grundhafte Sanierung Kindergarten Saasen 223.810,38
Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege in Hattenrod 46.629,25
Urnenwand Friedhof Reiskirchen 18.474,56
Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege in Saasen 16.537,27
Wohnungen am Zum Sportplatz 4, Hattenrod 15.077,60

1.131.320,39
 

Daneben wurde im Jahr 2017 das AIDA Zeiterfassungssystem in der Gemeindeverwal-

tung Reiskirchen eingeführt und in Höhe von T€ 38 umgebucht. 

Zum 31.12.2017 bestehen - gegliedert nach Verwaltungskonten - folgende Anlagen im 

Bau: 

€
Hochbau
Grundhafte Sanierung DGH Hattenrod 205.788,30
Anbau Feuerwehrgerätehaus Bersrod 33.640,46
Freiflächengestaltung "Lindenplatz" Lindenstruth 14.209,15
Einrichtung behindertengerechte Toilette SKH Burkhardsfelden12.249,96

265.887,87
Tiefbau
Ausbau Wasserstraße K 153 in Burkhardsfelden 328.296,34
Fahrbahnbau im Gebiet "Über der Säuweide" 157.078,95
Fahrbahnbau im Gebiet "Kleine Riedwiese" 149.562,35
DSL-Versorgung - Burkhardsf. "Wasserstraße K 153" 30.000,00
DSL-Versorgung - Hattenrod "Kleine Riedwiese" 25.000,00
DSL-Versorgung - Ettingshausen "Über der Säuweide" 22.000,00
Ausbau "Hinter den Gärten" Burkhardsfelden 17.000,00
Feldwegebau 5.729,85
Fahrbahnerschließung "Obig dem Berggarten" Bersrod 2.619,70
Gehweg "Kirschbergstraße" Reiskirchen 816,05

738.103,24
Infrastrukturvermögen im Bau
Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege 53.258,31
Sanierung Brücke"UF Äschersbach" Ettingshausen 41.977,54
Außenanlage Kindergarten "Zugvögel" Ettingshausen 731,85

95.967,70

Übertrag 1.099.958,81  
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€

Übertrag 1.099.958,81

Sonstiges
Büromöbel - Zimmer 7 EG Gemeindeverwaltung 3.663,10
Büromöbel - Zimmer 2 EG Gemeindeverwaltung 2.511,30
Büromöbel - Zimmer 1 OG Gemeindeverwaltung 1.273,00

7.447,40

1.107.406,21
 

 
4.3.3 Finanzanlagen 

4.3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 und Sondervermögen  € 6.271.556,52 

 i. V.: € 6.271.556,52 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die Eigenbetriebe "Gemeindewerke 

Reiskirchen" (€ 6.186.186,69) und “Sozialstation Reiskirchen“ (€ 85.369,83).  

Die Eigenbetriebe, die als Sondervermögen der Gemeinde keine eigene Rechtspersön-

lichkeit besitzen, weisen ein nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen erstell-

tes bilanzielles Vermögen zum 31.12.2008 aus, das unter Anwendung der Eigenkapital-

spiegelbildmethode in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 und in den Folgeabschlüssen 

als Beteiligungswert ausgewiesen wird. 

4.3.3.2 Beteiligungen und Zweckverbände  € 2.771.532,83 

 i. V.: € 2.771.532,83 

Unter dieser Bilanzposition werden im Einzelnen ausgewiesen: 
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Anteil % €
ekom 21 Kommunales Gebietsrechenzentrum
Hessen (früher KIV) 1,00
Zweckverband Abwasserverband Wiesecktal 38,76 2.476.456,27
Zweckverband Abwasserverband Lauter Wetter 11,26 207.196,44
ZAUG GmbH, Gießen 1,845 5.000,00
Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH 2,78 13.114,00
Breitband Gießen GmbH mittelbar 680,12
Solarpark Fernwald GmbH & Co. KG 5,00 66.600,00
Energiegesellschaft Lumdatal GmbH 5,00 1.260,00
Genossenschaftsanteile 1.225,00

2.771.532,83
 

Zur Erläuterung der Ansätze der Beteiligungen verweisen wir auf die Angaben in frühe-

ren Berichten.  

Die Genossenschaftsanteile stellen sich wie folgt dar:  

€
Baugenossenschaft Busecker Tal (1 Anteil) 200,00
Volksbank Mittelhessen eG (41 Anteile à 25 €) 1.025,00

1.225,00
 

4.3.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens  € 93.497,73 

 i. V.: € 84.931,83 

Unter diesem Posten wird die Versorgungsrücklage für Beamte bei der Versorgungs-

kasse Darmstadt in Höhe von € 93.497,73 ausgewiesen.  

4.3.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)  € 293.353,75 

 i. V.: € 303.937,49 

Die sonstigen Ausleihungen (gegebene Darlehen) sind mit dem jeweiligen Rückzah-

lungsbetrag per 31.12.2017 aktiviert. Die Gemeinde Reiskirchen hat der Baugenossen-

schaft Busecker Tal ein Darlehen zwecks Wohnungsbau gewährt. Der Gemeinde wurde 

als Gegenleistung ein Belegungsrecht eingeräumt, weshalb auf eine Abzinsung verzich-

tet wurde. Die Restschuld zum 31.12.2017 beträgt € 293.353,75 die fälligen Tilgungsra-

ten von € 10.583,74 wurden in 2017 geleistet.  
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4.3.3.5 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen € 6.666.665,80 

  i. V.: € 6.666.665,80 

Die Beteiligungen an den Sparkassenzweckverbänden werden mit den in 2009 mittels 

Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelten Werten fortgeführt. Der Buchwert der Betei-

ligung an der Sparkasse Gießen beträgt € 4.105.192,82 = 3,921 % und an der Sparkasse 

Grünberg € 2.561.472,98 = 12,75 %.  

4.3.4 Umlaufvermögen 

4.3.4.1 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 

   € 88.362,14 

 i. V.: € 21.356,30 

Unter dieser Bilanzposition wird seitens der Gemeinde Reiskirchen als Erzeugnisse und 

Waren das im Gemeindewald Reiskirchen zum Bilanzstichtag liegende Vorratsholz bi-

lanziert. 

Das Vorratsholz aus dem Holzeinschlag 2017 hat gemäß dem Schreiben der Dienst-

stelle Hessen-Forst – Forstamt Wettenberg vom 22.02.2018 einen Wert in Höhe von 

€ 88.362,14. Das im Gemeindewald lagernde Holz betrug zum Abschlussstichtag 

1.457,64 Festmeter und wurde mit einem Durchschnittserlös von 60,62 €/fm bewertet.  

4.3.4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  € 1.395.168,25 

 i. V.: € 1.204.197,98 

Die Forderungen zum 31.12.2017 setzen sich unter Berücksichtigung von Einzel- und 

Pauschalwertberichtigungen wie folgt zusammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

a) aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer-
leistungen und Investitionsbeiträgen 778.241,75 676.706,17

b) aus Steuern und steuerlichen Abgaben 405.370,21 419.527,51
c) aus Lieferungen und Leistungen 36.102,55 22.064,98
d) gegen verbundene Unternehmen,

Beteiligungen und Sondervermögen 696,88 2.267,36
e) Sonstige Forderungen/Vermögens-

gegenstände 174.756,86 83.631,87

1.395.168,25 1.204.197,89
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zu Tz a) 

 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisun-

gen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

 Diese Position enthält den verbrieften Tilgungsanspruch gegen das Land für aus dem 

Sonderinvestitionsprogramm gewährte Darlehen in Höhe von T€ 512. Im Berichtsjahr 

hat die Gemeinde Reiskirchen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) 

drei Darlehen aufgenommen. Der vom Land übernommene Tilgungsanteil für diese Dar-

lehen in Höhe von T€ 266 wurde als Forderung aus Investitionszuweisungen einge-

bucht. 

zu Tz b) 

Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Forderungen aus Steuern 344.264,53 411.239,94
Forderungen aus Gebühren 19.835,47 53.236,68
Forderungen aus Beiträgen 30.432,36 14.313,92
Sonstige Forderungen aus Abgaben 24.904,99 4.292,74

419.437,35 483.083,28
Einzelwertberichtigungen -13.924,77 -63.405,37
Pauschalwertberichtigung -142,37 -150,40

405.370,21 419.527,51
 

Die ausgewiesenen Forderungen sind durch eine Salden- / Offene-Posten-Liste nach-

gewiesen. Für spezielle Ausfallrisiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen, 

außerdem besteht eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko. 

Die Forderungen aus Steuern beinhalten u.a. T€ 225 aus der Abrechnung für den Ein-

kommensteueranteil sowie T€ 83 aus der Erklärung der Spielapparatesteuer für das 4. 

Quartal 2017. 

Die Forderungen aus Gebühren umfassen Kindergartengebühren, Benutzungsgebühren 

für die Bürgerhäuser und die Kegelbahn sowie Forderungen aus Feuerwehreinsätzen. 

Bei den Forderungen aus Beiträgen handelt es sich vornehmlich um angeforderte Vo-

rauszahlungsbeträge für Straßenbeiträge. 
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zu Tz c) 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Bruttoforderungen 44.237,82 34.168,23
Einzelwertberichtigungen -8.135,27 -12.088,85
Pauschalwertberichtigung 0,00 -14,40

36.102,55 22.064,98
 

Die ausgewiesenen Forderungen sind durch eine Salden- / Offene-Posten-Liste nach-

gewiesen. Für individuelle Risiken wurden Einzelwertberichtigungen gebildet. Die Erfas-

sung des allgemeinen Kreditrisikos in einer Pauschalwertberichtigung hat monetär keine 

Auswirkungen. 

zu Tz d) 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen 

Als Forderung gegen verbundene Unternehmen werden solche gegen die gemeindli-

chen Eigenbetriebe ausgewiesen. Gegen den Eigenbetrieb Sozialstation Reiskirchen 

besteht eine Forderung in Höhe von € 696,88 (i. V. € 2.267,36). 

zu Tz e) 

 Sonstige Vermögensgegenstände 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

debitorische Kreditoren 0,00 1.586,96
Forderungen aus Umsatzsteuer 126.399,62 46.841,82
Forderungen aus Versicherungsschäden 348,01 0,00
andere sonstige Forderungen und 
Vermögensgegenstände 48.274,75 36.862,32
Wertberichtigungen -265,52 -1.659,23

174.756,86 83.631,87
 

Die anderen sonstigen Forderungen beinhalten eine Forderung gegenüber der Stadt 

Lich aus der Abrechnung der interkommunalen Zusammenarbeit des Standesamtes für 

das Jahr 2017 in Höhe von T€ 32.  
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4.3.4.3 Flüssige Mittel  € 3.626.158,58 

 i. V.: € 1.572.585,78 

Die flüssigen Mittel setzen sich zum Abschlussstichtag 31.12.2017 wie folgt zusammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Barkasse 4.636,42 4.544,26
Volksbank Mittelhessen 46.254,84 40.831,76
Sparkasse Gießen 1.413.298,91 1.172.634,89
Postbank Frankfurt 27.388,02 1.457,87
Postbank Dortmund 729,62 7.038,63
Sparkasse Grünberg 133.092,63 15.454,02
Sparkasse Gießen Festgeld 0,00 200.008,56
Zins & Cash Sparkasse Grünberg 156,16 130.013,81
Kündigungsgeld Sparkasse Grünberg 1.000.000,00 0,00
Sparkassenbrief Sparkasse Grünberg 1.000.000,00 0,00
Mietkautionskonten 602,04 601,98

3.626.158,64 1.572.585,78
 

Der Bargeldbestand ist durch die Kassenbuchabrechnung zum 31.12.2017 nachgewie-

sen. Die Salden der Bankguthaben stimmen mit den Saldenbestätigungen der Geldin-

stitute überein.  

 

4.3.4.4 Rechnungsabgrenzungsposten  €  19.784,43 

 i. V.: € 22.130,13 

Zum 31.12.2017 ergeben sich folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Beamtenbezüge Januar 2017 / 2016 19.723,68 18.503,15
Ansparraten Investitionsfondsdarlehen B
(Landestreuhandstelle) 0,00 3.626,98
ZvAO Stadtwerke Gießen 60,75 0,00

19.784,43 22.130,13
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Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird die Besoldung der Beamtinnen und Be-

amten, die bereits Ende Dezember für den Folgemonat Januar im Voraus ausgezahlt 

wird, ausgewiesen. 

Ebenfalls wurden die Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds - 

Abteilung B - als Rechnungsabgrenzungsposten behandelt, welche die Gemeinde Reis-

kirchen in der Vergangenheit vor Auszahlung der Darlehensmittel geleistet hat. Diese 

als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aktivierten Raten wurden über die Laufzeit der 

Darlehen bis 2017 vollumfänglich aufgelöst. 
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4.4 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung – PASSIVA 

4.4.1 Eigenkapital (Nettoposition, Rücklagen und 
 Ergebnisverwendung)  €  24.856.635,46 

 i. V.: € 25.182.419,75 

4.4.1.1 Nettoposition  € 24.319.818,46 

 i. V.: € 24.319.818,46 

4.4.1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen €  838.127,13 

 i. V.: €  500.517,04 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

Die Jahresfehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2011 bis 2014 wurden in 

Absprache mit der Revision und der Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen mit der 

bestehenden Rücklage aus kameralen Jahresabschlüssen in Höhe von € 4.832.417,28 

ausgeglichen.  

Der Bilanzgewinn des ordentlichen Ergebnisses 2016 wurde in die Rücklage eingestellt. 

€
Rücklage aus kameralen Jahresabschlüssen 4.832.417,28
ordentliches Ergebnis 2011 -204.289,49
Korrektur Ergebnis 2011 5.119,00
ordentliches Ergebnis 2012 -1.479.190,68
ordentliches Ergebnis 2013 -2.846.647,27
ordentliches Ergebnis 2014 -251.156,10
ordentliches Ergebnis 2015 87.135,85
ordentliches Ergebnis für Vorjahre 2014 und 2015 -24.474,16

118.914,43

Bilanzgewinn ordentliches Ergebnis 2016 362.906,08

Stand 31.12.2017 481.820,51
 

Die Baukosten für die Sanierung der Gaststätte im Bürgerhaus Reiskirchen aus den 

Jahren 2014 und 2015 stellen laut Revision im Gegensatz zu der bisherigen Aktivierung 

als Herstellungskosten lediglich Erhaltungsaufwand dar. Im Berichtsjahr wurden die 

damals aktivierten Herstellungskosten in Höhe von € 24.474,16 als negatives 
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ordentliches Ergebnis für Vorjahre ausgebucht und mit der bestehenden kameralen 

Rücklage verrechnet. 

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 

Die außerordentlichen Jahresfehlbeträge der Jahre 2010, 2013 und 2014 wurden mit 

den außerordentlichen Jahresüberschüssen der Jahre 2009, 2011, 2012 und 2015 aus-

geglichen. Der überschüssige Betrag wurde 2016 in die Rücklage eingestellt. Der Bi-

lanzverlust des außerordentlichen Ergebnisses 2016 wurde mit der Rücklage verrech-

net. 

€
außerordentliches Ergebnis 2010 -86.432,68
außerordentliches Ergebnis 2011 95.020,99
außerordentliches Ergebnis 2012 13.202,97
außerordentliches Ergebnis 2013 -2.927,65
außerordentliches Ergebnis 2014 -51.316,42
außerordentliches Ergebnis 2015 182.385,80
Bilanzverlust außerordentliches Ergebnis 2016 -821,83

Stand 31.12.2017 149.111,18
 

Sonderrücklage Bewertungsgewinne 

Durch die Wertaufholung der Beteiligung am Abwasserverband Lauter Wetter wird eine 

Sonderrücklage aus Bewertungsgewinnen von € 207.195,44 ausgewiesen. Diese Bilan-

zierung erfolgt gemäß der Sonderregelung in Nr. 16 Abs. 2 der Hinweise zu § 41 

GemHVO. 

4.4.1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (i. V. Bilanzgewinn)  € - 301.310,13 
  i. V.: € 362.084,25 

Der Bilanzgewinn aus Vorjahren wurde mit den Rücklagen verrechnet.  

Durch die Bildung der Sonderrücklage aus Bewertungsgewinnen, welche laut GemHVO-

Kommentar § 43 Rdnr. 60b noch in der aufzustellenden Bilanz 2016 zu berücksichtigen 

war, wurde der Jahresabschluss 2016 mit teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt. 
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Aufgrund der einmalig in 2016 durchgeführten teilweisen Ergebnisverwendung tritt in 

2017 an die Stelle der Posten 1.3.1 „Bilanzgewinn ordentliches Ergebnis“ und 1.3.2 „Bi-

lanzverlust außerordentliches Ergebnis“ der Posten 1.3 „Ergebnisverwendung“ (Vortrag 

auf neue Rechnung).  

 Ordentliches Ergebnis € - 363.599,93 
  i. V.: € 362.906,08 

Der ordentliche Jahresfehlbetrag (Verlust aus dem „laufenden Geschäft“ der Gemeinde) 

setzt sich zusammen aus dem negativen Verwaltungsergebnis € 169.830,35 und dem 

negativen Finanzergebnis € 193.769,58. 

Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2017 in Höhe 

von € 363.599,93 mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

zu verrechnen. 

Außerordentliches Ergebnis € 62.289,80 
  i. V.: € 206.373,61 

Das ist das Ergebnis von periodenfremden und seltenen oder unregelmäßigen 

Geschäftsvorfällen aus der Gesamtergebnisrechnung 2017. 

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2017 in 

Höhe von € 62.289,80 in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses einzustellen.  

4.4.2 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investiti-
onsbeiträge und sonstige Sonderposten   

 
4.4.2.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  € 3.387.610,54 

 i.V.: € 3.223.496,63 

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge aus 

dem öffentlichen Bereich setzen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wie folgt zusam-

men: 
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31.12.2017 31.12.2016
€ €

Zuweisungen vom Bund 165.002,82 169.337,63
Zuweisungen vom Land (incl.
Investitionspauschale) 1.784.325,18 1.782.033,61
Zuweisungen vom Land SIP 511.759,92 533.967,57
Zuweisungen vom Land KIP 190.741,43 76.494,62
Zuweisungen vom Landkreis 735.781,19 661.663,20

3.387.610,54 3.223.496,63
 

Im Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich folgende Entwicklung: 

€
Stand 1.1.2017 3.223.496,63
Zugänge 448.702,86
Auflösungen -284.588,95
Stand 31.12.2017 3.387.610,54

 

Die Zugänge in 2017 setzen sich wie folgt zusammen: 

€
Ausbau Wasserstraße K 153 Burkhardsfelden 129.000,00
Ausbau Breitband Reiskirchen 120.000,00
Erneuerung SKH Ettingshausen 25.000,00
Freiflächengestaltung FFW-Gerätehaus Lindenstruth 24.061,00
Ausbau BOS Digitalfunk 18.597,86
Erneuerung Kirchenvorplatz Lindenstruth 12.044,00
Zuschuss Wohnung DGH Hattenrod 12.000,00
Investitionspauschale 2017 108.000,00

448.702,86
 

Die vom Land Hessen ab dem Jahr 2000 gewährte allgemeine Investitionspauschale 

wird gemäß § 38 Abs. 4 Satz 2 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren aufgelöst. 

 
4.4.2.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich  € 51.109,40 

 i. V.: € 56.462,49 

Unter dieser Position werden Zuschüsse von privaten Zuschussgebern bilanziert. Die 

Auflösung erfolgt analog der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.  
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Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen Zugänge. 

4.4.2.3 Investitionsbeiträge  € 2.626.350,85 

 i. V.: € 2.340.670,53 

Dieser Posten enthält folgende Erschließungsbeiträge:  

Stand 1.1.2017 Zugänge Auflösung Stand 31.12.2017
Straßen und Gehwege 2.292.409,02 466.825,27 181.950,50 2.577.283,79
Beleuchtung 48.261,51 7.099,86 6.294,31 49.067,06

2.340.670,53 473.925,13 188.244,81 2.626.350,85
 

4.4.2.4 Sonstige Sonderposten € 34.202,19 

 i. V.: € 34.981,53 
Als sonstiger Sonderposten wird der Wert für ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr-

mitglieder beim Anbau des Feuerwehrgerätehauses Lindenstruth sowie der Wert für eh-

renamtliche Tätigkeiten bei der Erneuerung der Sport- und Kulturhalle in Ettingshausen 

ausgewiesen. 

4.4.3 Rückstellungen  € 5.326.967,78 

 i. V.: € 3.963.874,37 

Die Rückstellungen zum 31.12.2017 setzen sich wie folgt zusammen: 

4.4.3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
 Verpflichtungen  € 3.783.796,79 

 i. V.: € 3.584.549,37 

Hierunter werden im Einzelnen ausgewiesen: 



Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reiskirchen  
 

29 

 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Rückstellung für Pensionsverpflichtungen 2.957.780,00 2.859.534,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 704.475,00 701.254,00

3.662.255,00 3.560.788,00

Rückstellung für Verpflichtungen aus
Altersteilzeit 86.607,00 0,00
Rückstellung für Verpflichtungen aus
Lebensarbeitszeitkonten 34.934,79 23.761,37

3.783.796,79 3.584.549,37
 

Die Ermittlung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach versicherungs-

mathematischen Grundsätzen mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens. Für die ver-

sicherungsmathematische Hochrechnung werden die Richttafeln 1998 sowie die Richt-

tafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck als Berechnungsbasis zu Grunde gelegt. Ge-

mäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszins-

fuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorge-

schrieben ist. Bei den Beihilferückstellungen kam ein Abzinsungssatz von 5,5 % zur An-

wendung. Das Gutachten wurde von der Versorgungskasse für Beamte in Darmstadt 

erstellt. 

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als 

der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 

2 HGB (10-Jahresdurchschnitt), sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstel-

lungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO 

Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).  

Nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-

tungen oder vergleichbar langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durch-

schnittlichen Marktzins abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlauf-

zeit von 15 Jahren ergibt. 

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum 

Stand Dezember 2017 3,68 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach 

§ 41 Abs. 6 GemHVO.  
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Bei Anwendung des Abzinsungssatzes von 3,68 % für die Berechnung der Pensions-

rückstellung ergibt sich ein Teilwert von € 3.810.842,00, was zu einer Erhöhung der Pen-

sionsrückstellung und damit einer Ergebnisbelastung in Höhe von € 853.062,00 führen 

würde. 

Von der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen sind € 93.497,73 durch die Versor-

gungsrücklage gedeckt (siehe Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“). 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich nach Ver-

sorgungsgruppen wie folgt zusammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Pensionsrückstellung
Beamte 560.540,00 458.129,00
Versorgungsempfänger 2.397.240,00 2.401.405,00
Summe 2.957.780,00 2.859.534,00

Rückstellung für Beihilfe
Beamte 184.352,00 169.429,00
Versorgungsempfänger 520.123,00 531.825,00
Summe 704.475,00 701.254,00

 

Die Berechnung der Rückstellung für Altersteilzeit basiert auf eigenen Berechnungen 

des Personalamtes. Die Rückstellung wurde für 2 Personen gebildet.  

 
4.4.3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen  € 986.437,99 

 i. V.: € 0,00 

Die Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und 

für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen setzen sich wie folgt zu-

sammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Kreisumlagen 693.438,39 0,00
Schulumlagen 292.999,60 0,00
Summe 986.437,99 0,00
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Gemäß § 39 Abs. 1 Ziff. 7 GemHVO sind Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus-

gleichs aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die 

in die Berechnungen der Umlagegrundlagen einbezogen werden, zu bilden. Als Wesent-

lichkeitsgrenze werden Abweichungen von mehr als 15 % der Steuereinnahmen von 

einem gleitenden Durchschnittswert der zurückliegenden Jahre angenommen. Folglich 

waren für das Haushaltsjahr 2017 entsprechende Rückstellungen zu bilden. 

4.4.3.2 Sonstige Rückstellungen  € 556.733,00 

 i. V.: € 379.325,00 

 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

a) Urlaub und Überstunden 191.929,00 154.130,00
b) Kosten der Erstellung und Prüfung der 

Jahresabschlüsse 145.800,00 134.461,00
c) unterlassene Instandhaltung 64.210,00 3.612,00
d) Betriebskostenabrechnung Kindergarten 54.366,00 54.366,00
e) Abfindungen 48.000,00 0,00
f) Prozessrückstellung / anhängige Verfahren 39.128,00 23.456,00
g) Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 9.300,00 9.300,00
h) öffentlich-rechtliche Verpflichtungen 4.000,00 0,00

556.733,00 379.325,00

 
zu Tz. a) 

Im Berichtsjahr wurde eine Rückstellung für Urlaub und Überstunden gebildet. Die Ur-

laubsrückstellung beträgt T€ 120, die Rückstellung für Überstunden T€ 72. 

 

zu Tz. c) 

Die gebildete Instandhaltungsrückstellung aus Restmitteln des Flurbereinigungsverfah-

rens Saasen wurde in Höhe von T€ 4 für Instandhaltungen an den geschaffenen ge-

meinschaftlichen Anlagen verbraucht bzw. aufgelöst. Hingegen wurden in 2017 T€ 64 

für notwendige Instandhaltungen zurückgestellt. Diese betreffen im Wesentlichen das 

Notdach am Bauhof (T€ 25) und die Fenster in der Trauerhalle in Burkhardsfelden 

(T€ 12). 
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zu Tz. d) 

Für die Betriebskostenabrechnung 2016 des Anne-Frank Kindergartens wurde eine 

Rückstellung in Höhe von T€ 54 gebildet. Der vom Betreiber des Kindergartens, die Le-

benshilfe Gießen e.V., geforderte Restbetrag für 2016 wird von der Gemeinde Reiskir-

chen nicht anerkannt. Da über die Höhe der Ausgleichszahlung noch Verhandlungen 

geführt werden, bleibt der Betrag zurückgestellt. 

 

zu Tz. f) 

Aufgrund eines eingeleiteten Disziplinarverfahrens gegen einen Mitarbeiter werden ge-

mäß § 43 HDG seit Juni 2015 die monatlichen Dienstbezüge in Höhe von 40 % einbe-

halten. Für diese Gehaltsabzüge wurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet, da die 

Wahrscheinlichkeit der Auszahlung an den Mitarbeiter besteht. Außerdem wurde für et-

waige zu tragende Gerichtskosten eine Rückstellung gebildet. 

4.4.4 Verbindlichkeiten  € 10.860.970,73 

 i. V.: € 9.519.221,58 

4.4.4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  € 9.031.442,33 

 i. V.: € 7.960.196,50 

Die Verbindlichkeiten haben sich in 2017 wie folgt entwickelt: 

Stand Stand
01.01.2017 Zugang Tilgung 31.12.2017

€ € € €
Darlehen öffentl. Kreditgeber
Land 138.822,27 0,00 31.159,05 107.663,22
Summe 138.822,27 0,00 31.159,05 107.663,22
Darlehen Kreditinstitute
Kreditmarkt 7.016.043,76 1.200.000,00 266.460,42 7.949.583,34
Sonderinvestitionsprogramm 660.442,50 0,00 27.436,44 633.006,06
Kommunalinvestitionsprogramm 136.266,30 201.140,70 4.542,21 332.864,79
Summe 7.812.752,56 1.401.140,70 298.439,07 8.915.454,19
Zinsabgrenzung 8.621,67 8.324,92 8.621,67 8.324,92
Summe 8.621,67 8.324,92 8.621,67 8.324,92

Insgesamt 7.960.196,50 1.409.465,62 338.219,79 9.031.442,33

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden mit den zum 31.12.2017 eingeholten 

Bankbestätigungen abgestimmt und stimmen mit diesen überein. 
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Das Land Hessen hat im Jahr 2015 ein weiteres Sonderprogramm zur Förderung von 

Investitionen, das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP), aufgelegt. Dabei übernimmt 

das Land einen Tilgungsanteil von 80 % der für diese Investitionen bei der WI-Bank 

aufgenommenen Kredite. Im Jahr 2017 hat die Gemeinde für den Ausbau des Breit-

bands verschiedener Ortsteile und die Sanierung von Sozialwohnungen in Reiskirchen 

sowie für Mittel zur Straßeninstandhaltung drei Kredite in Höhe von insgesamt T€ 201 

aufgenommen. Die Laufzeiten der Darlehen betragen 30 und 35 Jahre. 

4.4.4.2 Übrige Verbindlichkeiten  € 1.829.528,40 

 i. V.: € 1.559.025,08 

Die übrigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 setzen sich wie folgt zusammen: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

a) aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer-
leistungen und Investitionsbeiträgen 34.721,36 16.479,98

b) aus Lieferungen und Leistungen 238.560,37 116.384,63

c)

gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen 
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 1.457.810,16 1.363.731,12

d) Sonstige Verbindlichkeiten 98.436,51 62.429,35

1.829.528,40 1.559.025,08
 

a) Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und 
Investitionsbeiträgen 

Zusammensetzung der Bilanzposition: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Förderung des Lebenshilfe Gießen e.V. 12.000,00 0,00
Verein für psychosoziale Hilfe 10.260,00 0,00
Sportförderung Feuerwehr Reiskirchen 5.685,78 5.775,50
Förderung für Vorschulkinder 4.100,00 0,00
Vereinsförderungen und übrige Sonstige 2.675,58 3.027,68
Förderprogramm Sport und Flüchtlinge 0,00 3.476,80
Mietkostenzuschuss Betrieb Kleiderkammer 0,00 4.200,00

34.721,36 16.479,98
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b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Zusammensetzung der Bilanzposition: 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

nicht ausgeglichene Lieferantensalden 234.644,61 116.264,63
Kostenumlagen und -erstattungen 3.915,76 120,00

238.560,37 116.384,63
 

d) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen besteht am 31.12.2017 

eine Verbindlichkeit in Höhe von € 1.457.810,16 (i. V. € 1.363.158,12). Diese setzt 

sich wie folgt zusammen: 

€
Stand 01.01.2017 1.363.158,12
Ausgleich Umsatzsteuer -1.889,24
Ausgleich Verbrauchsabrechnung 2016 -2.853,43
Ausgleich Personalkostenverrechnung 2016 14.848,18
Ausgleich Sachkostenverrechnung 2016 38.844,66
Sachkostenverrechnung 2017 -43.783,42
Verbrauchsabrechnung 2017 -8.063,69
Löschwasser 2017 24.775,76
Umsatzsteuer 2017 45.034,46
geliehene Geldmittel von Gemeindewerke zum 31.12.2017 27.738,76
Stand 31.12.2017 1.457.810,16

davon Einheitskasse 1.499.007,32
 

Ferner wurde gegenüber dem Beteiligungsunternehmen ekom 21 eine Verbindlichkeit 

in Höhe von € 0,00 (i. V. € 573,00) ausgewiesen.  
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e) Sonstige Verbindlichkeiten 

 Zusammensetzung der Bilanzposition: 

 

31.12.2017 31.12.2016
€ €

Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten 42.570,11 26.204,81
kreditorische Debitoren 42.120,29 23.509,88
Verbindlichkeiten Sozialversicherung 6.154,72 6.159,90
nicht geleistete Tilgungszahlungen 6.121,17 5.944,76
Vermögenswirksame Leistungen 822,76 0,00
Bestand fremde Finanzmittel 647,46 610,00

98.436,51 62.429,35
 

Die Lohn- und Gehaltverbindlichkeiten enthalten Reisekostenabrechnungen und Sit-

zungsgeldabrechnungen für das 4. Quartal 2017. 

Als fremde Finanzmittel werden die Mietkautionskonten ausgewiesen. 

4.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  € 372.813,14 

 i. V.: € 326.692,18 

Der Posten beinhaltet vereinnahmte Zahlungen für den Erwerb und die Verlängerung 

von Grab-Nutzungsrechten. 

Bei den Grabnutzungsgebühren erwirbt der Zahlende das Recht, die Grabstätte über 

einen bestimmten Zeitraum (Regelungen in der Friedhofssatzung) zu nutzen. Der pas-

sive Rechnungsabgrenzungsposten wird anteilig über die Nutzungsdauer ertragswirk-

sam aufgelöst. Der am Abschlussstichtag 2017 ausgewiesene Abgrenzungsposten setzt 

sich wie folgt zusammen: 

€
Grabnutzungsgebühren aus Vorjahren für folgende Jahre 303.604,13
Grabnutzungsgebühren 2017 für folgende Jahre 60.332,42
Grabverlängerungen in 2017 3.766,00
übrige 5.110,59

372.813,14
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4.5 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung 

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung der wesentlichen Positionen der Ergebnis-

rechnung. 

4.5.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge 

4.5.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Verkauf von Vorräten und 
Erzeugnissen 191.689,36 177.772,00 315.876,79 138.104,79
Überlassung von Gebäuden 
und Räumen 24.451,11 30.680,00 28.857,13 -1.822,87
Überlassung von Rechten 26.104,49 26.700,00 26.945,71 245,71
sonstigen Nutzung von 
Vermögen und Rechten 10.055,32 14.300,00 35,80 -14.264,20
Handelswaren 2.808,50 4.100,00 3.768,30 -331,70
Sonstige Umsätze 15.383,00 21.600,00 20.507,61 -1.092,39
Summe: 270.491,78 275.152,00 395.991,34 120.839,34  

4.5.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Verwaltungsgebühren 128.190,21 140.056,00 132.624,78 -7.431,22
Benutzungsgebühren 593.333,21 674.800,00 646.121,29 -28.678,71
Bußgelder und Verwarnungen 155.452,27 100.450,00 110.805,54 10.355,54
Summe: 876.975,69 915.306,00 889.551,61 -25.754,39
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4.5.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
vom Bund 0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00
vom Land 22.932,67 8.000,00 8.616,00 616,00
von Gemeinden 38.056,11 33.315,00 43.318,36 10.003,36
von Zweckverbänden und 
dergleichen 4.800,00 4.800,00 0,00 -4.800,00
Lohnkosten 0,00 0,00 17.111,50 17.111,50
von gesetzlicher 
Sozialversicherung 3.849,99 0,00 0,00 0,00
von verbundenen 
Unternehmen, 
Sondervermögen und 
Beteiligungen 101.994,00 108.708,00 120.497,19 11.789,19
von privaten Unternehmen 
und Übrigen 86.294,12 60.960,00 96.421,16 35.461,16
Andere Kostenerstattungen 5.658,19 315,00 1.081,33 766,33
Summe: 263.585,08 224.098,00 287.045,54 62.947,54

 

4.5.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 4.748.706,24 4.827.843,00 5.164.553,81 336.710,81
Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 375.333,79 472.914,00 469.422,66 -3.491,34
Grundsteuer A 39.741,59 40.000,00 39.958,66 -41,34
Grundsteuer B 1.402.254,17 1.400.000,00 1.437.198,60 37.198,60
Gewerbesteuer 4.475.611,20 4.515.000,00 4.767.429,47 252.429,47
Spielapparatesteuer 323.076,16 270.000,00 319.644,22 49.644,22
Sonstige Vergnügungssteuer 7.348,97 7.000,00 8.502,14 1.502,14
Hundesteuer 40.301,50 41.600,00 41.572,50 -27,50
Summe: 11.412.373,62 11.574.357,00 12.248.282,06 673.925,06   

4.5.1.5 Erträge aus Transferleistungen  

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Ausgleichsleistungen nach 
dem Familiengesetz 321.233,01 350.144,00 349.508,49 -635,51
Summe: 321.233,01 350.144,00 349.508,49 -635,51  
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4.5.1.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allge-
meine Umlagen  

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Schlüsselzuweisungen 2.910.229,00 3.169.893,00 3.167.936,00 -1.957,00
Zuweisung für laufende 
Zwecke vom Bund 177,10 190,00 190,00 0,00
Zuweisung für laufende 
Zwecke vom Land 522.580,75 501.500,00 536.677,54 35.177,54
Zuweisung für laufende 
Zwecke von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 27.561,72 25.720,00 30.855,87 5.135,87
Schuldendiensthilfen vom 
Land - KIP 0,00 650,00 958,37 308,37
Zwecke von übrigen 
Bereichen 6.572,00 3.500,00 9.100,13 5.600,13
Zuweisung für laufende 
Zwecke vom Land - KIP 57.825,12 0,00 0,00 0,00
Summe: 3.524.945,69 3.701.453,00 3.745.717,91 44.264,91  

4.5.1.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 

 
Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen

Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-
Euro Euro Euro Euro

Investitionszuweisungen vom 
öffentlichen Bereich 241.532,05 239.000,00 240.508,38 1.508,38
Sonderinvestitionsprogramm 26.327,38 26.000,00 26.327,38 327,38
Kommunalinvestitionsprog. 3.605,86 0,00 17.753,19 17.753,19
Investitionszuschüsse vom 
nicht öffentlichen Bereich 5.728,70 4.200,00 5.822,60 1.622,60
Investitionsbeiträge 190.736,54 183.000,00 188.244,81 5.244,81
sonstige Sonderposten aus 
Investitionen 619,60 700,00 779,34 79,34
Summe 468.550,13 452.900,00 479.435,70 26.535,70  
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4.5.1.8 Sonstige ordentliche Erträge 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Nebenerlöse aus Vermietung 
und Verpachtung 17.264,80 33.200,00 14.528,40 -18.671,60
Nebenerlöse aus der Abgabe 
von Energien und Abfällen 12.882,79 13.000,00 13.174,14 174,14
Sonstige Nebenerlöse 1.681,58 4.630,00 2.412,67 -2.217,33
Konzessionsabgaben 278.080,39 285.100,00 277.597,39 -7.502,61
andere sonstige Nebenerlöse 35,26 50,00 0,00 -50,00
Schadensersatzleistungen 4.942,81 5.161,00 4.666,89 -494,11
Rückstellungen 119.794,00 0,00 0,00 0,00
Abwicklung von 
Baumaßnahmen 6.422,68 324.000,00 18.018,33 -305.981,67
Steuererstattungen 0,00 0,00 10,49 10,49
Beiträge für stationäre 
Wahlleistungen 1.927,80 0,00 907,20 907,20
andere sonstige betriebliche 
Erträge 380,70 1.029,00 2.177,10 1.148,10
Herabsetzung der 
Einzelwertberichtigung 3.318,55 500,00 50.879,77 50.379,77
Herabsetzung der 
Pauschalwertberichtigung 1,61 500,00 22,43 -477,57
Summe: 446.732,97 667.170,00 384.394,81 -282.775,19  

4.5.1.9 Finanzerträge 
 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Erträge aus anderen 
Beteiligungen 15.473,49 17.500,00 14.286,41 -3.213,59
Erträge aus Wertpapieren des 
Finanzanlagevermögens 53,35 65,00 129,51 64,51
Bankzinsen 61,48 200,00 142,74 -57,26
Säumniszuschläge 7.207,27 8.050,00 14.904,89 6.854,89
Mahngebühren 8.682,23 9.000,00 7.816,75 -1.183,25
Verzinsung von 
Steuernachforderungen und -
erstattungen 62.275,63 10.050,00 39.658,25 29.608,25
Stundungszinsen 2.004,75 500,00 2.385,00 1.885,00
Summe 95.758,20 45.365,00 79.323,55 33.958,55
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4.5.2  Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen 

4.5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Entgelte für geleistete 
Arbeitszeit 3.427.464,69 3.438.997,00 3.240.636,08 198.360,92
Personalbuchungen 
Überzahlung 0,00 0,00 808,64 -808,64
Leistungszulage nach dem 
TVöD 0,00 65.584,00 0,00 65.584,00
sonstige Aufwendungen mit 
Entgeltcharakter 97.711,28 91.150,00 74.509,23 16.640,77
Dienst-, Amtsbezüge 246.752,31 236.912,00 234.637,37 2.274,63
WG Beamte 11.063,67 12.431,00 11.261,73 1.169,27
Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung 669.433,57 721.418,00 663.636,10 57.781,90
Beiträge zur 
Berufsgenossenschaft und 
Unfallvers icherung 55.247,41 50.822,00 49.715,12 1.106,88
Zukunftssicherung/Zusatzver-
sorgung 273.095,59 275.215,00 286.318,37 -11.103,37
Beihilfen Bezügebereich 63.566,38 7.000,00 14.842,82 -7.842,82
Personaleinstellungen 3.385,28 4.000,00 2.003,67 1.996,33
Personalentlassungen 0,00 57.500,00 57.387,13 112,87
Sonstige Aufwendungen für 
Personalmaßnahmen 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Aufwendungen für 
Belegschaftsveranstaltungen 0,00 500,00 500,00 0,00
übernommene Fahrkosten 
von Beschäftigten 248,50 500,00 298,50 201,50
Dienstjubiläen 41,00 0,00 0,00 0,00
übrige sonstige 
Personalaufwendungen 10.467,62 13.350,00 13.894,18 -544,18
Summe: 4.858.477,30 4.976.879,00 4.650.448,94 326.430,06

 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
laufende Versorgungsbezüge 
Beamte 5.900,94 5.989,00 5.989,50 -0,50
Beihilfen an 
Versorgungsempfänger 0,00 63.500,00 23.143,01 40.356,99Aufwendungen an 
Versorgungskassen für 
Beamte 219.419,38 0,00 223.011,95 -223.011,95
Zuführung zu 
Pensionsrückstellungen *) 15.049,00 268.931,00 98.246,00 170.685,00
Zuführung zu 
Beihilferückstellung 2.729,00 0,00 3.221,00 -3.221,00
Zuführung zu 
Altersteilzeitrückstellungen -62.392,00 0,00 86.607,00 -86.607,00
Summe: 180.706,32 338.420,00 440.218,46 -101.798,46
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4.5.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen

Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-
Euro Euro Euro Euro

Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte 5.286,53 35.132,69 30.986,21 4.146,48
Verbrauchsmaterial 31.849,51 34.750,00 28.494,39 6.255,61
Hilfs- und Betriebsstoffe / 
Verbrauchswerkzeuge 65.558,84 91.043,75 82.896,50 8.147,25
Energie, Wasser, Abwasser 373.494,41 397.698,21 402.706,18 -5.007,97
Materialaufwendungen für 
Reparatur und Instandhaltung 77.370,56 132.438,82 79.222,92 53.215,90
Berufskleidung, 
Arbeitsschutzmittel u.ä. 41.380,55 19.806,00 23.245,63 -3.439,63
Reinigungsmaterial / sonstiger 
Materialaufwand 18.161,22 23.528,15 16.014,53 7.513,62
Erzeugnisse und andere 
Umsatzleistungen 227.093,26 222.483,00 316.498,97 -94.015,97
Konstruktionsarbeiten durch 
Dritte 8.005,55 35.300,00 13.237,89 22.062,11
Aufwandsentschädigungen und 
sonstige Fremdleistungen 157.649,72 164.438,76 192.776,98 -28.338,22
Fremdinstandhaltung/ Wartung 576.707,50 820.107,26 807.616,14 12.491,12
Sonstige Aufwendungen für 
bezogene Leistungen 199.285,72 211.990,00 212.222,13 -232,13
Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen 0,00 1.200,00 800,00 400,00
Leasing 9.024,31 22.050,00 21.888,09 161,91
Lizenzen und Konzessionen 14.936,50 15.372,00 5.128,90 10.243,10
Gebühren 2.882,76 2.030,00 2.974,24 -944,24
Bankspesen/Kosten des 
Geldverkehrs 6.532,20 3.000,00 4.691,93 -1.691,93
Prüfung, Beratung, 
Rechtsschutz 63.385,62 163.993,85 85.597,43 78.396,42
Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtlich Tätige 81.318,46 74.345,00 75.497,75 -1.152,75
Sonstige Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Diensten 106.097,71 109.630,00 102.249,47 7.380,53
Aufwendungen für Zeitungen 
und Fachliteratur der 
Verwaltung und ähnlicher 
Enrichtungen 15.840,50 14.959,50 14.122,76 836,74
Porto und Versandkosten 23.613,25 27.700,00 21.582,62 6.117,38
Datenübertragungskosten 352,80 261,00 571,62 -310,62
Telefonkosten 13.884,99 15.985,00 15.068,55 916,45
amtliche Bekanntmachungen 29,75 0,00 0,00 0,00
Reisekosten 3.304,47 8.583,00 2.727,56 5.855,44
Repräsentation und 
Öffentlichkeitsarbeit 23.131,39 26.300,00 25.580,86 719,14
Werbung 0,00 900,00 0,00 900,00
Aufwendungen für Fort- und                           
Weiterbildung 35.115,32 64.529,00 47.901,12 16.627,88
Übertrag: 2.181.293,40 2.739.554,99 2.632.301,37 107.253,62  
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Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Übertrag: 2.181.293,40 2.739.554,99 2.632.301,37 107.253,62
Sonstige Aufwendungen für 
Kommunikation 122,16 270,00 89,87 180,13
Versicherungsbeiträge 77.053,35 80.992,00 78.700,14 2.291,86
Beiträge zu 
Wirtschaftsverbänden und 
Berufsvertretungen 18.889,54 19.064,50 19.901,11 -836,61
andere sonstige betriebliche 
Aufwendungen 2.529,15 7.655,00 6.161,52 1.493,48
Summe: 2.279.887,60 2.847.536,49 2.737.154,01 110.382,48  

4.5.2.3 Abschreibungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
auf Konzessionen 4.097,64 4.000,00 2.040,55 1.959,45
auf aktivierte 
Investitionszuschüsse 134.300,40 137.200,00 154.990,53 -17.790,53
auf Gebäude und 
Gebäudeeinrichtungen, 
Sachanlagen im 
Gemeingebrauch und 
Infrastrukturvermögen 631.783,48 622.400,00 639.635,62 -17.235,62
auf technische Anlagen und 
Maschinen 39.258,78 39.900,00 38.711,56 1.188,44
auf Betriebsausstattungen 43.965,37 44.700,00 42.740,71 1.959,29
auf Fuhrpark 97.451,75 98.000,00 78.444,44 19.555,56
auf Geschäftsausstattungen 31.459,21 30.500,00 32.136,72 -1.636,72
auf geringwertige WG 36.573,68 31.600,00 37.122,62 -5.522,62
auf Maßnahmen an 
Gebäuden -SIP 5.045,31 0,00 5.045,31 -5.045,31
auf Fuhrpark - KIP 4.819,35 0,00 9.955,97 -9.955,97
Forderungen wegen 
Uneinbringlichkeit 3.986,96 17.350,00 52.454,11 -35.104,11
Einzelwertberichtigungen 287,27 6.150,00 11.876,42 -5.726,42
Pauschalwertberichtigungen 158,72 500,00 5,46 494,54
aus Gebäude und 
Gebäudeeinrichtungen, 
Sachanlagen im 
Gemeingebrauch und 
Infrastrukturvermögen 0,00 0,00 335,06 -335,06
Sonstige Abschreibungen 
und Wertberichtigungen auf 
Umlaufvermögen 0,00 50,00 0,00 50,00
Summe: 1.033.187,92 1.032.350,00 1.105.495,08 -73.145,08  
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4.5.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Zuweisungen für 
Zweckverbände und dergl. 0,00 100,00 0,00 100,00
Zuweisungen für laufende 
Zwecke Gemeinden 9.182,58 5.512,00 8.583,27 -3.071,27
Zuweisungen für gesetzl. 
Sozialversicherung 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Zuschüsse private 
Unternehmen 786.366,00 713.900,00 779.100,00 -65.200,00
Zuschüsse übrige Bereiche 253.028,88 259.649,00 229.377,02 30.271,98
Erstattungen an Bund 3.501,55 2.500,00 3.705,33 -1.205,33
Erstattungen an Land 31.959,27 38.152,00 46.536,65 -8.384,65
Erstattungen an Gemeinden 38.325,10 46.552,00 13.397,20 33.154,80
Erstattungen an Gemeinden 
LK Gießen 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Erstattungen an gesetzl. 
Sozialversicherung 120,00 0,00 0,00 0,00
Erstattungen an verbundene 
Unternehmen 17.357,00 0,00 24.775,76 -24.775,76
Erstattungen an verbundene 
Unternehmen (Anteil 
Straßenentwässerung) 219.416,64 219.420,00 219.416,16 3,84
Erstattungen an private 
Unternehmen 3.075,50 4.000,00 5.276,80 -1.276,80
Erstattungen an übrige 9.020,80 10.000,00 6.271,92 3.728,08
Summe: 1.373.353,32 1.319.785,00 1.336.440,11 -16.655,11  

4.5.2.5 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umla-
geverpflichtungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Kreisumlage 4.902.812,00 4.967.801,00 4.967.029,00 772,00
Schulumlage 1.691.041,00 2.007.699,00 2.007.387,00 312,00
Gewerbesteuerumlage 722.075,09 733.025,00 774.683,58 -41.658,58
Rückstellung Schul- und 
Kreisumlage 0,00 0,00 986.437,99 -986.437,99
Summe: 7.315.928,09 7.708.525,00 8.735.537,57 -1.027.012,57  
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4.5.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Bankzinsen (Darlehen) 193.245,23 188.082,00 206.306,20 -18.224,20
Bankzinsen (Darlehen) - KIP 0,00 650,00 958,37 -308,37
Bankzinsen (Kontokorrent) 121,25 1.500,00 1,23 1.498,77
Zinsdienstumlage für 
Konjunkturprogramme 26.340,00 25.300,00 25.284,00 16,00
Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen an Land 9.488,24 363,00 4.004,08 -3.641,08
sonstige Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 10.701,02 5.600,00 36.539,25 -30.939,25
Summe: 239.895,74 221.495,00 273.093,13 -51.598,13  

4.5.3  Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses 

4.5.3.1 Außerordentliche Erträge 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Zuschreibung zu Anteilen an 
Beteiligungen 207.195,44 0,00 0,00 0,00
Veräußerung von 
Grundstücken, Gebäuden und 
Anlagen 4.198,38 826.000,00 94.382,33 -731.617,67
Veräußerung von 
Vermögensgegenständen 5.830,86 500,00 1.099,00 599,00
sonstige periodenfremde 
Erträge 174,01 0,00 0,00 0,00
Erträge aus der 
Inanspruchnahme aus 
Bürgschaften, 
Gewährleistungen, usw. 0,00 50,00 0,00 -50,00
Erträge aus der Herabsetzung 
und Auflösung von 
Rückstellungen für 
Instandhaltung 0,00 0,00 688,00 688,00
Summe: 217.398,69 826.550,00 96.169,33 -730.380,67  

Im Haushaltsjahr 2017 wurde aus dem Verkauf von Grundstücken ein Buchgewinn 

von T€ 94 erzielt. Aus dem Verkauf eines Fahrzeugs des Hausmeisters resultiert 

ein Buchgewinn von T€ 1. Zur Erläuterung der geplanten Erträge aus Verkäufen 

verweisen wir auf den Rechenschaftsbericht. 
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 4.5.3.2 Außerordentliche Aufwendungen 

Ergebnis fortgeschriebe- Ergebnis Abweichungen
Bezeichnung 2016 ner Ansatz 2017 +/-

Euro Euro Euro Euro
Abschreibung auf 
immaterielle VG 156,54 0,00 0,00 0,00
Abschreibung auf 
Sachanlagen 10.728,13 8.000,00 33.879,53 -25.879,53
sonstige außerordentliche 
Aufwendungen 140,41 0,00 0,00 0,00
Summe: 11.025,08 8.000,00 33.879,53 -25.879,53

 

Durch die außerplanmäßige Abschreibung aufgrund der Umqualifizierung der Her-

stellungskosten für die Sanierung der Gaststätte im Bürgerhaus Reiskirchen in Er-

haltungsaufwand ist im Haushaltsjahr 2017 ein außerordentlicher Aufwand von 

T€ 24entstanden.  
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4.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung wird in der direkten Form dargestellt.  

Sie beinhaltet folgende Tätigkeitsbereiche: 

 Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (€ 1.668.688,78), 

 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (€ -667.043,11), 

 Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (€ 1.071.719,00), 

 Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 

(€ - 47.530,57). 

Die Mittelzu- und –abflüsse aus den einzelnen Tätigkeitsbereichen zeigen die Ver-

änderung des liquiden Mittelbestandes im Jahr 2017. Der Finanzmittelbestand am 

Jahresende entspricht den kurzfristig verfügbaren flüssigen Mitteln. 

Die Gemeinde Reiskirchen hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 einen Fi-

nanzmittelbestand von € 1.572.585,78. 

Die Summe der Finanzmittelzu- und -abflüsse und damit die zahlungswirksame 

Zunahme des liquiden Mittelbestandes im Jahr 2017 beträgt € 2.025.834,10. 

Hierdurch erhöht sich der liquide Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 auf 

€ 3.598.419,88. Zu berücksichtigen sind jedoch noch aufgrund des Führens einer 

Einheitskasse die kassenmäßigen Veränderungen der Liefer- / Leistungssalden 

zwischen der Gemeinde und den Gemeindewerken aus der Bereitstellung / Inan-

spruchnahme liquider Mittel. Die Gemeinde hat zum 31.12.2017 aus der Überlas-

sung von Geldmitteln eine Verbindlichkeit von € 27.738,76 gegenüber den Ge-

meindewerken (ausgewiesen unter dem Posten „Verbindlichkeiten gegen verbun-

dene Unternehmen“). Unter Berücksichtigung dessen erhöht sich der Finanzmit-

telüberschuss 2017 von € 2.025.834,10 auf € 2.053.572,86 und es wird ein liquider 

Mittelbestand zum 31.12.2017 von € 3.626.158,64 (i.V. € 1.572.585,78) ausgewie-

sen. 

Unter Abschnitt 3 ist die Finanzrechnung im Einzelnen mit Plan- und Ist-Werten 

dargestellt. 
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Die produktbezogenen Teilfinanzrechnungen und die Erläuterungen der wesentli-

chen Soll-/Ist-Abweichungen enthält der Rechenschaftsbericht unter Abschnitt 
6.1.6. 

4.7 Sonstige Angaben 

4.7.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 

Einschließlich der Kerngemeinde umfasst die Großgemeinde Reiskirchen mit ihren 

acht Ortsteilen insgesamt 10.229 Einwohner (Hauptwohnung) zum Stichtag 

31.12.2017 laut Angabe des Statistischen Landesamtes. Das Gemeindegebiet er-

streckt sich insgesamt über eine Fläche von rd. 45 km². 

Die Gemeinde Reiskirchen ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Land-

kreis Gießen. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grund-

sätzen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Hauptsatzung (aktuell in der Fas-

sung vom 29.4.2016) stellt die Grundlage der gemeindlichen Selbstverwaltung dar. 

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Gießen. Die obere Auf-

sichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirkes Gießen. Die 

oberste Aufsichtsbehörde ist der Hessische Minister des Innern und für Sport. 

Der Hauptsitz der Gemeindeverwaltung befindet sich im Rathaus, Schulstraße 17, 

35447 Reiskirchen. Verwaltungsaußenstellen sind keine vorhanden. 

  



Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reiskirchen  
 

48 

 

4.7.2 Organe und Vertretungsbefugnisse 

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen nehmen durch die Wahl 

der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters sowie durch mögliche Bürger-

entscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil. 

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde Reiskirchen. 

Die Zahl der Gemeindevertreter in der Gemeinde Reiskirchen beträgt nach § 38 

HGO 31 Mitglieder. Diese verteilen sich wie folgt: 

Fraktion Anzahl der Sitze 

CDU – Fraktion 9 

SPD – Fraktion 10 

FW – Fraktion 9 

Bündnis90/DIE GRÜNEN– Fraktion 3 
 

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt gemäß § 36 HGO fünf Jahre. 

Mitglieder der Gemeindevertretung zum 31.12.2017: 

Name, Vorname Partei/WG Funktion 

Becker, Otto CDU  

Bast, Claudia CDU  

Galesky, Ingo CDU  

Riedmann, Karl-Heinz CDU  

Kräter, Karl CDU  

Langsdorf, Karl-Wilhelm CDU  

Pfeiffer, Torsten CDU Stellvertretender Vorsitzender 

Süße, Petra CDU  

Breitenbach, Tobias CDU  

Stark, Anja SPD  

Zinkmann, Peter SPD  

Kerber, Alfred SPD  

Gössl, Angelika SPD  

Arnold, Frank SPD  

Zeneli, Fevzije SPD  
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Hartel, Marc-Andreas SPD  

Schmitt, Manfred SPD  

Seipp-Wallwaey, Michael  SPD Vorsitzender 

Strack-Schmalor, Reinhard SPD  

Dr. Tobisch, Rolf Grüne  

Hornischer, Renz Grüne  

Lütje, Christian Grüne  

Albach, Gerhard FW  

Polzin, Heiko FW  

Rinker, Ellen FW  

Rysse, Steffen FW  

Scherer, Karl-Heinz FW  

Debus, Bernd FW  

Rühl, Ingo FW  

Schudt, Lars FW  

Göhler, Stephan FW  
 

Die Gemeindevertretung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Ge-

meinde. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder 

bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen der 

Ausschüsse übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten aus-

schließlichen Zuständigkeiten der Gemeindevertretung. 

Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Aus-
schüsse aus ihrer Mitte gebildet: 

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Infrastrukturausschuss 
 Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Soziales 

Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde und 

die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes. Der Gemeindevorstand hat die 

Gemeindevertretung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu 

unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 

Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vor-

sitzenden und den ehrenamtlichen Beigeordneten. Er setzt sich zum 31.12.2017 

wie folgt zusammen: 
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 Partei/WG Funktion 
 

Bürgermeister 
Kromm, Dietmar parteilos Bürgermeister 

Gemeindevorstands- 
mitglieder 

  

Schepp, Dieter SPD 1. Beigeordneter 

Heinisch, Peter FW  

Dr. Stumpf, Thomas FW  

Stühler, Karlheinz SPD  

Hofmann, Hans-Joachim SPD  

Blaschke, Manuela CDU  

Ranft, Michael CDU  

Hagemann-Haag, Heidemarie Grüne  
 

Der Bürgermeister wird gemäß § 39 HGO von den Bürgerinnen und Bürgern der 

Gemeinde Reiskirchen direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. 

Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die 

Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt. Der 1. Beigeordnete ist gemäß 

§ 47 HGO der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. 

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt 

nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten 

Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde Reiskirchen und vertritt die Ge-

meinde nach außen. 

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstandes vor und führt 

sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung 

und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. 

Neben dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung sind gemäß den Vor-

schriften der §§ 81 und 82 HGO bei der Gemeinde Reiskirchen in allen Ortsteilen 

Ortsbeiräte gebildet, die an der politischen Willensbildung beratend teilnehmen. 

Die Wahlzeit der Ortsbeiräte beträgt analog zur Wahlzeit der Gemeindevertretung 

ebenfalls fünf Jahre. 
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Ein Seniorenbeirat existiert in der Gemeinde Reiskirchen seit April 2014.  

4.7.3 Bezüge der Organe 

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre eh-

renamtliche Tätigkeit Leistungen nach § 27 HGO sowie der Entschädigungssat-

zung der Gemeinde Reiskirchen. Die gewährten Entschädigungen setzen sich aus 

Monatspauschalen, Sitzungsgeldern incl. Fahrtkosten und Funktionspauschalen 

zusammen. 

Die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen beträgt € 38.960,84. Hiervon 

entfallen auf: 

- Funktionspauschalen   €  0,00 

 - Sitzungsgelder inkl. Fahrtkosten €  33.077,00 

- Entschädigungen €  5.883,84 

4.7.4 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Im Haushaltsjahr 2017 waren bei der Gemeinde Reiskirchen durchschnittlich 102 

(i.V. 106) befristet und unbefristet Bedienstete beschäftigt, davon 

- 4 Beamte 

- 97 Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte) 

-   1 Auszubildende, Praktikanten 

 

Die Beschäftigungsbereiche der gemeindlichen Bediensteten erstrecken sich ne-

ben der klassischen Verwaltung auch auf den Bauhof und die gemeindlichen Kin-

dergärten. 

Neben dem im Stellenplan erfassten Personal nehmen eine Vielzahl geringfügig 

Beschäftigter oder ehrenamtlich Tätiger gemeindliche Aufgaben wahr, u.a. im Be-

reich Brandschutz. 

Planmäßig standen im Wirtschaftsjahr 2017 92,40 unbefristete Stellen (4 Beamte 

und 88,40 Arbeitnehmer) lt. Stellenplan des Haushaltes zur Verfügung. Befristete 

Stellen werden im Stellenplan nicht ausgewiesen. 
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4.7.5 Haftungsverhältnisse 

Gewährträgerhaftung für die Sparkasse Gießen und die Sparkasse Grünberg 

Laut § 3 Abs. 2 Hessisches Sparkassengesetz (SparkG HE) besteht kein Anspruch 

gegen die Gemeinde Reiskirchen aus der Trägerschaft der Sparkasse Gießen und 

der Sparkasse Grünberg, diesen Mittel zur Verfügung zu stellen. Nach § 3 Abs. 3 

SparkG HE sowie der Satzung der Sparkassen haftet die Gemeinde Reiskirchen 

nicht für Verbindlichkeiten der Sparkassen. Jedoch können sich aus § 32 Abs. 1 

SparkG HE noch Risiken für Verbindlichkeiten der Sparkassen ergeben, die bis 

zum 18. Juli 2005 entstanden sind. 

Die früher geltende „Gewährträgerhaftung“ wurde im Rahmen der Brüsseler Kon-

kordanz mit Wirkung vom 19. Juli 2005 abgeschafft und die Anstaltslast ersetzt.  

ZVK-Renten 

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst 

aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der ZVK Rentenzusagen. Bezogen 

auf das Mitglied (den Arbeitgeber) stellen diese Zusagen mittelbare Versorgungs-

zusagen an die Arbeitnehmer dar. Eine Bildung von Rückstellungen bzw. ein bi-

lanzieller Ansatz für diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen ist gemäß § 39 

Abs. 1 GemHVO nicht vorgesehen. 

Aufgrund der Verpflichtung zur laufenden Umlagezahlung sowie der mittelbaren 

Ansprüche der Arbeitnehmer gegen die Beschäftigungsbehörde erfolgt daher eine 

nachrichtliche Angabe dieses Sachverhaltes an dieser Stelle. 

Bürgschaften 

Die Gemeinde Reiskirchen hat in 2012 gegenüber der Volksbank Mittelhessen eG 

eine Ausfallbürgschaft zugunsten der Lebenshilfe Gießen e.V. zur Absicherung 

von Ansprüchen der Bank aus einer Darlehensgewährung in Höhe von 

€ 750.000,00 übernommen.  
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Die Gewährung des Darlehens an die Lebenshilfe Gießen e.V. dient der Finanzie-

rung des Kaufpreises sowie der Kosten für die Erweiterung des Anne-Frank Kin-

dergartens in Reiskirchen um eine Krippengruppe. Die Übernahme der Ausfall-

bürgschaft wurde im Februar 2012 von der Kommunalaufsicht genehmigt. 

Kreditermächtigungen, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite 

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Reiskirchen am 25.01.2017 be-

schlossene Haushaltssatzung des Jahres 2017 sieht eine Kreditaufnahme für In-

vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 1.100.379,00 

vor.  

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht veranschlagt.  

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde gemäß Haus-

haltsplan 2017 auf einen Höchstbetrag von T€ 3.000 festgesetzt. Die aufsichtsbe-

hördliche Genehmigung hierzu wurde der Gemeinde Reiskirchen am 10.03.2017 

von der Landrätin des Landkreises Gießen in Höhe von T€ 2.536 erteilt. Die Ge-

nehmigung für den Teilbetrag von T€ 464 wurde mit dem Vorbehalt der Einzelkre-

ditgenehmigung gewährt. Unterjährig ist in 2017 kein Kassenkredit aufgenommen 

worden. Die Liquidität war stets gesichert. 

4.7.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Finanzielle Verpflichtungen aus Vertragsverhältnissen 

Zum 31.12.2017 bestehen verschiedene Miet-, Pacht-, Leasing- oder Wartungs-

verträge. Aus diesen Verträgen resultieren in 2017 hauptsächlich Leasingaufwen-

dungen in Höhe von T€ 22 (i.V. T€ 9) und Wartungskosten von T€ 148 (i.V. 

T€ 167). Für das Verkehrsüberwachungssystem besteht ein Dienstleistungsver-

trag, dessen Kosten jährlich T€ 61 betragen. 

Wesentliche Verträge 

Zum 31.12.2017 bestehen bei der Gemeinde Reiskirchen folgende wesentliche 

Verträge, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde Reiskirchen 

ergeben. 

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Verträge: 
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Vertragspartner Grund der Verpflichtung Höhe der jährlichen 
Verpflichtung 

Lebenshilfe Gießen e.V. Betriebskostenzuschuss Anne-
Frank Kita,  Reiskirchen  

T€ 775 

Evangelische Regionalver-
waltung 

Betriebskostenzuschuss  
Evangelische Kindertagesstätte 
Burkhardsfelden 

T€ 122 

 

Darüber hinaus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen aus Abnahme-/Lieferver-

trägen für den Bezug von Strom, Gas und Wärme. 
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4.7.7 Verbundene Unternehmen und Beteiligungen 

Beteiligungsübersicht: (Stand 31.12.2017) 

 

Gemeinde 
Reiskirchen 

Eigenbetrieb 
Gemeindewerke 
Reiskirchen 
Buchwert: 
6.186 TEUR 

Gemeinde  Reiskirchen: 

100 % 

Sparkasse Gießen 

Sparkasse       
Grünberg 

ekom 21; früher 
KIV Hessen 

Abwasserverband 
Wiesecktal 

Abwasserverband 
Lauter – Wetter  

ZAUG GmbH, Gie-
ßen 

Eigenbetrieb 
Sozialstation  Reis-
kirchen 
Buchwert: 
85 TEUR 

Gemeinde  Reiskirchen: 

100 % 

Beteiligungsgesell-
schaft Breitband 
Gießen mbH,  
Gießen 

Breitband Gießen 
GmbH, Lich 

Solarpark Fern-
wald GmbH & Co. 
KG 

Energiegesell-
schaft Lumdatal 
GmbH, Buseck 



Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reiskirchen  
 

56 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

Name und Sitz des 
Unternehmens 

Beteili-
gungs- 

quote der 
Gemeinde 

Buchwert 
zum 

31.12.2017 

Stamm- 
kapital 

31.12.2017 
Eigenkapital 
31.12.2017 

Jahres- 
ergebnis 

2017 

(in %) (in EUR) 

Eigenbetrieb  
Gemeindewerke 
Reiskirchen,  
Reiskirchen 100,00 6.186.186,69 2.556.459,40* 7.398.477,81* 388.599,53* 

Eigenbetrieb Sozial-
station Reiskirchen, 
Reiskirchen 100,00 85.369,83 25.564,59 269.383,11 - 23.178,61 

Beteiligungen 

Name und Sitz des 
Unternehmens 

Beteili-
gungs- 

quote der 
Gemeinde 

Buchwert 
zum 

31.12.2017 

Stamm- 
kapital 

31.12.2017 
Eigenkapital 
31.12.2017 

Jahres- 
ergebnis 

2017 

(in %) (in EUR) 

ekom 21  1,00       

Abwasserverband 
Lauter-Wetter 11,26 207.196,44 337.082,33*  1.840.110,45* 401.710,49* 

Abwasserverband 
Wiesecktal 38,76 2.476.456,27 6.152.459,53  7.771.711,47  174.689,31 

ZAUG GmbH,  
Gießen 1,845 5.000,00 271.000,00 2.564.111,90 - 14.654,72 

Beteiligungsgesell-
schaft Breitband 
Gießen mbH,  
Gießen 2,78 13.114,00 25.000,00* 324.233,65* -102.461,59* 

Breitband Gießen 
GmbH, Lich 

über Beteili-
gungsgesell-
schaft Breit-

band 680,12 50.000,00* -1.198.653,76* -127.366,32* 

Solarpark Fernwald 
GmbH & Co. KG 5,00 66.600,00 12.000,00 1.428.896,06 96.896,06 

Energiegesellschaft 
Lumdatal GmbH 5,00 1.260,00 25.200,00 131.556,20 19.028,69 

*  zum 31.12.2017 liegen keine Bilanzdaten vor, sodass die Werte der Vorjahre weitergeführt werden 
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Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 

Name und Sitz des 
Unternehmens 

Beteili-
gungs- 

quote der 
Gemeinde 

Buchwert 
zum 

31.12.2017 

Stamm- 
kapital 

31.12.2017 
Eigenkapital 
31.12.2017 

Jahres- 
ergebnis 

2017 

(in %) (in EUR) 

Sparkasse Gießen 3,921 4.105.192,82 0,00 132.580.427,18* 2.166.965,72* 

Sparkasse  
Grünberg 12,75 2.561.472,98 0,00 28.566.512,56* 960.985,96* 

*  zum 31.12.2017 liegen keine Bilanzdaten vor, sodass die Werte der Vorjahre weitergeführt werden 

 

4.7.8 Fremde Finanzmittel 

Die Gemeinde Reiskirchen weist unter ihren flüssigen Mitteln fremde Finanzmittel 

in Höhe von € 602,04 aus, die aus Mietkautionen resultieren. Dies entspricht den 

unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Bestand an fremden Fi-

nanzmitteln. Des Weiteren wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten eine Ver-

auslagung durch einen Beschäftigten in Höhe von € 45,42 ausgewiesen. 
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4.8  Anlagen zum Anhang 

4.8.1  Anlagenübersicht (Anlagenspiegel) 

 

Stand zu Stand am
Beginn des Zugänge des Abgänge des Umbuchungen des  Ende des

Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres
€ € € € €

1.1. Im m aterie lle  Verm ögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und
ähnliche Rechte 139.583,84 0,00 0,00 949,62 140.533,46

1.1.2 geleistete Investitionszuw eisungen
und -zuschüsse 2.030.078,47 45.461,80 0,00 244.000,00 2.319.540,27

1.1.3 geleistete Anzahlungen auf imma-
terielle Vermögensgegenstände 174.949,62 70.000,00 0,00 -244.949,62 0,00

2.344.611,93 115.461,80 0,00 0,00 2.460.073,73

1.2. Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte 6.378.631,90 30.247,52 77.653,35 0,00 6.331.226,07

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf
fremden Grundstücken 15.405.300,04 6.234,39 17.983,89 1.068.153,87 16.461.704,41

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,
Infrastrukturvermögen 15.492.933,44 17.120,60 0,00 63.166,52 15.573.220,56

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur
Leistungserstellung 891.466,36 6.235,60 0,00 0,00 897.701,96

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 3.286.612,30 218.061,89 20.118,57 38.059,78 3.522.615,40

1.2.6 geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 971.695,34 1.366.718,42 61.627,38 -1.169.380,17 1.107.406,21

42.426.639,38 1.644.618,42 177.383,19 0,00 43.893.874,61

1.3. Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen 6.271.556,52 0,00 0,00 0,00 6.271.556,52

1.3.3 Beteiligungen 2.771.532,83 0,00 0,00 0,00 2.771.532,83

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 84.931,83 8.565,90 0,00 0,00 93.497,73

1.3.6 sonstige Ausleihungen 303.937,49 0,00 10.583,74 0,00 293.353,75
9.431.958,67 8.565,90 10.583,74 0,00 9.429.940,83

1.4. sparkassenrechtliche
Sonderbeziehungen 6.666.665,80 0,00 0,00 0,00 6.666.665,80

60.869.875,78 1.768.646,12 187.966,93 0,00 62.450.554,97

Anschaffungs- und Herstellungskosten
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Stand zu Abschreibungen Abgänge Kumulierte Abschrei- Stand am Stand am
Beginn des des des bungen am Ende des Ende des Ende des

Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Vorjahres
€ € € € € €

134.070,78 2.040,55 0,00 136.111,33 4.422,13 5.513,06

567.433,38 154.990,53 0,00 722.423,91 1.597.116,36 1.462.645,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.949,62
701.504,16 157.031,08 0,00 858.535,24 1.601.538,49 1.643.107,77

152.786,10 0,00 0,00 152.786,10 6.178.439,97 6.225.845,80

8.143.092,72 336.096,73 0,00 8.479.189,45 7.982.514,96 7.262.207,32

7.519.168,65 308.919,26 0,00 7.828.087,91 7.745.132,65 7.973.764,79

618.944,63 38.711,56 0,00 657.656,19 240.045,77 272.521,73

1.906.830,56 200.400,46 20.117,57 2.087.113,45 1.435.501,95 1.379.781,74

0,00 33.879,53 0,00 33.879,53 1.107.406,21 971.695,34
18.340.822,66 918.007,54 20.117,57 19.238.712,63 24.689.041,51 24.085.816,72

0,00 0,00 0,00 0,00 6.271.556,52 6.271.556,52

0,00 0,00 0,00 0,00 2.771.532,83 2.771.532,83

0,00 0,00 0,00 0,00 93.497,73 84.931,83

0,00 0,00 0,00 0,00 293.353,75 303.937,49
0,00 0,00 0,00 0,00 9.429.940,83 9.431.958,67

0,00 0,00 0,00 0,00 6.666.665,80 6.666.665,80

19.042.326,82 1.075.038,62 20.117,57 20.097.247,87 42.387.186,63 41.827.548,96

Abschreibungen
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4.8.2 Forderungsübersicht (Forderungsspiegel) 

2.3 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

Stand 
zu Beginn des 

Haushalts- 
jahres 

 
01.01.2017 

Stand 
am Ende des 
Haushalts- 

jahres 
 

31.12.2017 

davon mit einer Restlaufzeit von 

bis zu 
1 Jahr 

1 bis 5 
Jahre 

mehr 
als 5 
Jahre 

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zu-
schüssen, Transferleistungen, Investi-
tionszuweisungen und 
-zuschüssen und Investitionsbeiträ-
gen 

676.706,17 € 778.241,75 € 30.431,42 € 124.820,68 €  622.989,65 €  

  davon           
  

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 62.638,12 € 57.051,37 € 1.153,75 € 7.710,00 € 48.187,62 €  
 

Forderungen aus Transferleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Forderungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen und Investitionsbeiträgen  614.068,05 € 721.190,38 € 29.277,67 € 117.110,68 € 574.802,03 € 

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben 419.527,51 € 405.370,21 € 405.370,21 €  0,00 € 0,00 €  

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 22.064,98 € 36.102,55 € 36.102,55 €  0,00 € 0,00 €  

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen und gegen Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht und Sondervermögen 

2.267,36 € 696,88 € 696,88 €  0,00 € 0,00 €  

  davon           
  Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2267,36 € 696,88 € 696,88 € 0,00 €  0,00 €  

  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  

  Forderungen gegen Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 83.631,87 € 174.756,86 € 174.756,86 € 0,00 €  0,00 €  

Gesamt 1.204.197,98 € 1.395.168,25 € 647.357,92 € 124.820,68 € 622.989,65 € 
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4.8.3 Eigenkapitalspiegel  

Stand Stand
01.01.2017 Zugang Abgang 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR

Nettoposition 24.319.818,46 0,00 0,00 24.319.818,46
Rücklage aus ordentlichen 
Überschüssen 143.388,59 338.431,92 0,00 481.820,51
Rücklage aus 
außerordentlichen 
Überschüssen 149.933,01 0,00 -821,83 149.111,18

Sonderrücklage 207.195,44 0,00 0,00 207.195,44

Jahresergebnis 362.084,25 -301.310,13 -362.084,25 -301.310,13

25.182.419,75 37.121,79 -362.906,08 24.856.635,46
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4.8.4  Rückstellungsübersicht (Rückstellungsspiegel) 

3. Rückstellungen 

Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
 

01.01.2017 

Inanspruch-
nahme Auflösung Zuführung 

Stand 
am Ende des 

Haushaltsjahres 
 

31.12.2017 

3.1 Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen 3.584.549,37 € 15.867,00 € 0,00 € 215.114,42 € 3.783.796,79 € 

  davon           

  Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 2.859.534,00 € 4.165,00 € 0,00 € 102.411,00 € 2.957.780,00 € 
  Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 701.254,00 € 11.702,00 € 0,00 € 14.923,00 € 704.475,00 € 
  Rückstellungen für Verpflichtungen aus Al-

tersteilzeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.607,00 € 86.607,00 € 

  Rückstellungen für Verpflichtungen aus Le-
bensarbeitszeitkonten 23.761,37 € 0,00 € 0,00 € 11.173,42 € 34.934,79 € 

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich 
und Steuerschuldverhältnisse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 986.437,99 € 986.437,99 € 

3.3 Rückstellungen für die Rekultivie-
rung und Nachsorge von Abfallde-
ponien 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.4 Rückstellungen für die Sanierung 
von Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.5 Sonstige Rückstellungen 379.325,00 € 179.315,00 € 688,00 € 357.411,00 € 556.733,00 € 

  davon           

  
Rückstellungen für unterlassene Instandhal-
tung 3.612,00 € 2.924,00 € 688,00 € 64.210,00 € 64.210,00 € 

  

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an-
hängigen Gerichtsverfahren 

23.456,00 € 0,00 € 0,00 € 15.672,00 € 39.128,00 € 

  
Rückstellungen für die Erstellung und Prü-
fung der Jahresabschlüsse 134.461,00 € 22.261,00 € 0,00 € 33.600,00 € 145.800,00 € 

 Rückstellungen für Urlaubs und Zeitguthaben 154.130,00 € 154.130,00 € 0,00 € 191.929,00 € 191.929,00 € 

  
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkei-
ten  63.666,00 € 0,00 € 0,00 € 52.000,00 € 115.666,00 € 

Gesamt 3.963.874,37 € 195.182,00 € 688,00 € 1.558.963,41 € 5.326.967,78 € 
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4.8.5  Verbindlichkeitenübersicht (Verbindlichkeitenspiegel)  

4. Verbindlichkeiten 

Stand 
zu Beginn des 

Haushaltsjahres 
 

01.01.2017 

Stand 
am Ende des 

Haushaltsjahres 
 

31.12.2017 

davon mit einer Restlaufzeit von 

bis zu 
1 Jahr 

1 bis 5 
Jahre 

mehr 
als 5 
Jahre 

4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen 7.960.196,50 € 9.031.442,33 € 331.963,36 € 1.280.465,96 € 7.419.013,01 € 

  davon           

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-
ten 7.812.752,56 € 8.915.454,19 € 303.120,38 € 1.267.519,65 € 7.344.814,16 € 

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen 
Kreditgebern 138.822,27 € 107.663,22 € 20.518,06 € 12.946,31 € 74.198,85 € 

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 8.621,67 € 8.324,92 € 8.324,92 € 0,00 € 0,00 € 

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen für die Liquiditätssiche-
rung 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen, Transferleis-
tungen und Investitionszuweisun-
gen und 
-zuschüssen sowie Investitions-
beiträgen 

16.479,98 € 34.721,36 € 34.721,36 € 0,00 € 0,00 € 

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 116.384,63 € 238.560,37 € 238.560,37 € 0,00 € 0,00 € 

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern 
und steuerähnlichen Abgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber ver-
bundenen Unternehmen und ge-
gen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 
und Sondervermögen 

1.363.731,12 € 1.457.810,16 € 1.457.810,16 € 0,00 € 0,00 € 

  davon           
  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 1.363.158,12 € 1.457.810,16 € 1.457.810,16 € 0,00 € 0,00 € 

  Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 573,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 62.429,35 € 98.436,51 € 98.436,51 € 0,00 € 0,00 € 

Gesamt 9.519.221,58 € 10.860.970,73 € 2.161.491,76 € 1.280.465,96 € 7.419.013,01 € 
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5. Haushaltsermächtigungen 

Aus dem Ergebnishaushalt 2017 resultieren folgende Ermächtigungsübertragun-

gen in das Jahr 2018. 

 

Aufwendungen

Produkt Bezeichnung Betrag
11106 Sanierung kleiner Saal Wieseckhalle Lindenstruth 17.076,48 €
11106 Sanierung Trauerhalle Burkhardsfelden 37.552,62 €
11106 Sanierung Dachfläche SKH Saasen 35.765,49 €
11106 Errichtung Notdach Bauhof / Feuerwehr Reiskirchen 20.409,66 €
51101 Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 31.234,81 €
54101 Erstellung eines Straßenbau- und 

Unterhaltungsprogrammes in allen OT´s 3.513,60 €
Gesamtsumme: 145.552,66 €  

Aus dem Finanzhaushalt wurden für Investitionen folgende Ermächtigungsüber-
tragungen in das Jahr 2018 vorgenommen. 
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Auszahlungen

Produkt Maßnahme Bezeichnung Betrag
11106 008 Grundstückserwerb 43.000,00 €
11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen 45.015,57 €
12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 586,48 €
12601 022 Beschaffung ELW FFW Reiskirchen 119.000,00 €
12601 024 Sanierung FFW Reiskirchen 46.459,75 €
12601 030 Anbau Feuerwehrgerätehaus Bersrod 13.359,54 €
36501 020 Außenanlage Kindergarten "Zugvögel" Ettingshausen 17.768,15 €
42101 002 Zuweisungen an Vereine 827.500,00 €
54101 003 Ausbau Vogelsbergbahn 78.293,48 €
54101 005 Unterstellhallen 13.000,00 €

54101 013
Herstellung eines Gehweges "Kirschbergstraße" 
Reiskirchen 59.183,95 €

54101 028
Fahrbahnerschließung Neubaugebiet "Über der Säuweide" 
Ettingshausen 132.921,05 €

54101 029
Fahrbahnerschließung Neubaugebiet "Obig dem 
Berggarten" Bersrod 262.380,30 €

54101 030
Fahrbahnerschließung "Kleine 
Riedwiese/Schwerzbettacker" Hattenrod 104.537,65 €

54101 034
Straßenbeleuchtung Neubaugebiet "Über der Säuweide" 
Ettingshausen 7.407,75 €

54101 035 Straßenbeleuchtung Neubaugebiet "Obig dem 
Berggarten" Bersrod 6.500,00 €

54101 036 Straßenbeleuchtung "Kleine 
Riedwiese/Schwerzbettacker" Hattenrod 2.592,06 €

54101 037 Ausbau "Wasserstraße/K 153" in Burkhardsfelden 579.703,66 €
54101 038 Ausbau "Brauhausgasse" Ettingshausen 80.000,00 €
54101 045 Grundhafte Sanierung Brücke, UF Äschersbach 

Ettingshausen 17.804,41 €
54101 049 Aubau "Hinter den Gärten" Burkhardsfelden 5.000,00 €
55101 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.986,10 €
55101 003 Freiflächengestaltung "Lindenplatz" Lindenstruth 40.221,80 €
55301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 9.942,21 €
55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege 7.823,17 €
55501 002 Feldwegeausbau 303.770,15 €
57101 002 DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen 17.523,47 €
57101 003 Ausbau Initiative Breitband 185.144,72 €
57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000,00 €
57301 007 Grundhafte Erneuerung der Sport- und Kulturhalle 

Ettingshausen 75.265,19 €
57301 009 Grundhafte Sanierung des DGH in Hattenrod 50.000,00 €
57301 010 Außenanlage Bürgerhaus/Gaststätte Reiskirchen 35.000,00 €
57301 012 Sanierung Bürgerhaus/Gaststätte Reiskirchen 15.000,00 €
57301 025 Einrichtung einer behindertengerechten Toilette SKH 

Burkhardsfelden 8.857,08 €
Gesamtsumme 3.223.547,69 €
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Einzahlungen

Produkt Maßnahme Bezeichnung Betrag
61201 005 Aufnahme von Darlehen 1.085.379,00 €

Gesamtsumme 1.085.379,00 €
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6.  Rechenschaftsbericht 

6.1  Geschäftsverlauf 2017 

6.1.1  Haushaltsplan und Rahmenbedingungen 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 25.1.2017 von der Gemeindever-

tretung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 

10.3.2017. Durch die öffentliche Bekanntmachung am 17.3.2017 erlangte der 

Haushaltsplan rückwirkend zum 1.1.2017 Rechtskraft. Ein Nachtragshaushalt 

wurde in 2017 nicht aufgestellt. 

 

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Festsetzungen getroffen: 

Haushaltsplan
2017

€
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 18.187.915,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.077.598,00
Überschuss 110.317,00

im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 826.550,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.000,00
Überschuss 818.550,00

Überschuss 928.867,00

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 674.767,00

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.101.850,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.202.229,00

-1.100.379,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.100.379,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 301.123,00

799.256,00

Finanzmittelüberschuss 373.644,00
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6.1.2  Ergebnisentwicklung 

Bezeichnung
fortgeschriebe-

ner Ansatz 
Euro

Ergebnis
2017
Euro 

Abweichungen
+/-

Euro
Ordentliche Erträge 18.160.580,00 18.846.933,30 686.353,30
Ordentliche Aufwendungen 18.238.355,49 19.016.763,65 -778.408,16
Verwaltungstätigkeit -77.775,49 -169.830,35 -92.054,86
Finanzerträge 45.365,00 79.323,55 33.958,55
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 221.495,00 273.093,13 -51.598,13
Finanzergebnis -176.130,00 -193.769,58 -17.639,58
Ordentliches Ergebnis -253.905,49 -363.599,93 -109.694,44
Außerordentliche Erträge 826.550,00 96.169,33 -730.380,67
Außerordentliche Aufwendungen 8.000,00 33.879,53 -25.879,53
Außerordentliches Ergebnis 818.550,00 62.289,80 -756.260,20
Jahresergebnis 564.644,51 -301.310,13 -865.954,64

 

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 301.310,13 ab. 

Dieser entfällt mit € -363.599,93 auf das ordentliche Ergebnis und mit € 62.289,80 

auf den außerordentlichen Bereich. 

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Jahresüberschuss von 

€ 928.867,00 vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) von 

€ 1.230.177,13. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus dem 

Haushaltsjahr 2016 nach 2017 sowie der Über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen beträgt der Planansatz € 564.644,51 und die Ver-

schlechterung gegenüber dem Planansatz € 865.954,64. 

Im Wesentlichen ist die Plan-Ist-Abweichung auf die Bildung der Rückstellung für 

Schul- und Kreisumlagen von € 986.437,99 zurückzuführen. Der Planansatz für 

die Bildung der Rückstellung betrug € 0,00. 

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017 

Eine detaillierte Übersicht mit Plan-/Ist-Vergleich ist der Ergebnisrechnung unter 

Abschnitt 2 zu entnehmen. Ferner werden im Anhang unter Tz 4.5.1 und 4.5.2 

die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten den Plan- und Vorjahresbeträgen 

gegenüber gestellt. Zusammenfassend geben wir hier noch folgende Erläuterun-

gen: 



Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reiskirchen  
 

69 

 

Im Verwaltungsbereich zeigen die ordentlichen Erträge gegenüber dem Plan eine 

Verbesserung um T€ 686. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Erträge aus 

Steuern (+T€ 674).  

Die Planüberschreitung bei den Erträgen aus Steuern ist auf den Gemeindeanteil 

an der Einkommensteuer (+T€ 337) und der Gewerbesteuer (+T€ 252) zurückzu-

führen. Auch die Steuererträge aus der Grundsteuer B (+T€ 37) und Spielappara-

testeuer (+T€ 50) fallen höher aus. Dahingegen sind die Steuererträge aus Um-

satzsteuer geringfügig gesunken (-T€ 3). 

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert die Planunterschreitung vor-

nehmlich aus den Erträgen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (-T€ 306), 

welche nicht geplant waren. Positiv wirken sich höhere Erträge aus der Herabset-

zung der Einzelwertberichtigung (T€ 50) aus. 

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führen um T€ 138 höhere Umsatzer-

löse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen zu über Plan liegenden Er-

trägen in Höhe von T€ 121.  

Die ordentlichen Aufwendungen weisen eine Erhöhung gegenüber dem Plan von 

T€ 778 aus. Zu der Aufwandserhöhung haben die um T€ 1.027 höheren Steuer-

aufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich-

tungen und die um T€ 102 über Plan liegenden Versorgungsaufwendungen beige-

tragen.  

Bei den Personalaufwendungen wird eine Planunterschreitung von insgesamt 

T€ 326 ausgewiesen. Die Minderausgaben im Bereich des Personalbudgets im 

Jahr 2017 kommen durch verschiedene Faktoren zustande. Im Bereich der Kin-

dertagesstätten wurden im Haushalt eingeplante Stellen nicht besetzt. Des Weite-

ren wurden im Bereich des Personalbudgets aufgrund von Arbeitsunfähigkeiten 

und dem damit verbundenen Ende der Lohnfortzahlung entsprechend Personal-

kosten eingespart. Zudem wurden ausgeschiedene Stellen nicht besetzt, was 

ebenfalls zu Einsparungen bei den Personalkosten führte. 

 



Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reiskirchen  
 

70 

 

Die Planüberschreitung bei den Versorgungsaufwendungen beruht auf der nicht 

geplanten Bildung der Altersteilzeitrückstellung von T€ 87 und auf höheren Auf-

wendungen an die Versorgungskasse für Beamte von T€ 223. Dahingegen sind 

die Zuführungen zur Pensionsrückstellung um T€ 171 unter Plan. 

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wird eine Planunterdeckung von 

T€ 110 ausgewiesen. Die wesentlichen Abweichungen bestehen in um T€ 54 nied-

rigeren Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 

sowie um T€ 52 niedrigere Aufwendungen für Infrastrukturvermögen und Instand-

haltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch. Die Aufwendungen für Fremdleis-

tungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen haben hingegen um T€ 94 

zugenommen.  

Die Abschreibungen übersteigen den Planansatz um T€ 73. Dies ist im Wesentli-

chen auf die vergleichsweise höheren Abschreibungen auf Forderungen wegen 

Uneinbringlichkeit in Höhe von T€ 35 zurückzuführen. 

Die Steueraufwendungen liegen aufgrund wesentlich höherer Kreis- (T€ 693), 

Schul- (T€ 293) und Gewerbesteuerumlagen (T€ 41) wesentlich über dem Plan-

ansatz.  

Der geplante Fehlbetrag beim Verwaltungsergebnis von T€ 78 wird durch vorge-

nannte Aufwands- und Ertragsveränderungen um T€ 92 verringert, sodass ein ne-

gatives Verwaltungsergebnis von T€ 170 ausgewiesen wird.  

Das Finanzergebnis von -T€ 194 stellt sich gegenüber dem Planansatz um T€ 18 

verschlechtert dar. Dies ist auf um T€ 34 höhere Finanzerträge und um T€ 52 ge-

stiegene Zinsaufwendungen zurückzuführen. Die Planüberschreitung der Finan-

zerträge beruht auf um T€ 30 höheren Erträgen aus der Verzinsung von Steuer-

nachforderungen und -erstattungen sowie auf zu niedrig geplanten Erträgen aus 

Säumniszuschlägen in Höhe von T€ 7. 

Die außerordentlichen Erträge von T€ 96 unterschreitet den Planansatz um 

T€ 730. Der Planansatz von T€ 827 beinhaltet Erträge aus dem Verkauf von 

Grundstücken und Gebäuden in Höhe von T€ 827. Die dabei erzielten Erträge sol-

len in den Bau eines neuen Sportzentrums investiert werden. Dieses Projekt wurde 

in 2017 nicht durchgeführt, weshalb das Gelände noch nicht verkauft wurde. 
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6.1.3  Vermögensentwicklung 

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz dargestellt:  

Pos. AKTIVA T€ % T€ % T€ %

1. ANLAGEVERMÖGEN
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.601 3,4 1.643 3,7 -42 -2,6
1.2 Sachanlagen 24.689 52,0 24.086 53,9 603 2,5
1.3 Finanzanlagen 9.430 19,8 9.432 21,1 -2 0,0
1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 6.667 14,0 6.667 14,9 0 0,0

42.387 89,2 41.828 93,7 559 1,3

2. UMLAUFVERMÖGEN
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und 

Waren 88 0,2 21 0,0 67 319,0
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.396 2,9 1.204 2,7 192 15,9
2.4 flüssige Mittel 3.626 7,6 1.573 3,5 2.053 130,5

5.110 10,8 2.798 6,3 2.312 82,6

3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 20 0,0 22 0,0 -2 -9,1

47.517 100,0 44.648 100,0 2.869 6,4

31.12.2017 31.12.2016 Veränderung
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Pos. PASSIVA T€ % T€ % T€ %

1. EIGENKAPITAL
1.1 Netto-Position 24.320 51,2 24.320 54,5 0 0,0
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 838 1,8 500 1,1 338 67,6
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (i. V. Bilanzgewinn) -301 -0,6 362 0,8 -663 -183,1

24.857 52,3 25.182 56,4 -325 -1,3

2. SONDERPOSTEN
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -

zuschüsse und Investitionsbeiträge 6.065 12,8 5.621 12,6 444 7,9
2.4 Sonstige Sonderposten 34 0,1 35 0,1 -1 -2,9

6.099 12,8 5.656 12,7 443 7,8

3. RÜCKSTELLUNGEN
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 3.784 8,0 3.585 8,0 199 5,6
3.4 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem 

Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im 
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

986 2,1 0 0,0 986 0,0
3.5 sonstige Rückstellungen 557 1,3 379 0,8 178 47,0

5.327 11,2 3.964 8,9 1.363 34,4

4. VERBINDLICHKEITEN
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 9.031 19,0 7.960 17,8 1.071 13,5
4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, 

Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -
zuschüssen, Investitionsbeiträgen 35 0,1 17 0,0 18 105,9

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 239 0,5 116 0,3 123 106,0
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 1.458 3,1 1.364 3,1 94 6,9

4.9 sonstige Verbindlichkeiten 98 0,2 62 0,1 36 58,1
10.861 22,9 9.519 21,3 1.342 14,1

5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 373 0,8 327 0,7 46 14,1

47.517 100,0 44.648 100,0 2.869 6,4

31.12.2017 31.12.2016 Veränderung

Gesamtvermögen und Gesamtkapital haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 

T€ 2.869 oder 6,4 % auf T€ 47.517 erhöht.  

 

Auf der Aktivseite haben die flüssigen Mittel um T€ 2.053 und die Sachanlagen um 

T€ 603 zugenommen. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind hingegen 

um T€ 42 gesunken.  

Die Vermögenslage der Gemeinde Reiskirchen ist primär durch das Anlagevermö-

gen geprägt, das einen Anteil am Gesamtvermögen (Anlagenintensität) von 

89,2 % (i.V. 93,7 %) hat. Davon entfallen 55,4 % (i.V. 57,6 %) auf die Sachanlagen 
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und die immateriellen Vermögensgegenstände sowie 19,8 % (i.V. 21,1 %) auf die 

Finanzanlagen. Der Anteil der sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen beträgt 

14,0 % (i.V. 14,9 %). 

 

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Posten des Anlagevermögens ist im 

Einzelnen aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der dem Anhang als Anlage 1 

beigefügt ist.  

Die Veränderung der flüssigen Mittel (+T€ 2.053) ist aus der Finanzentwicklung 
(Tz 6.1.4) zu ersehen, auf die verwiesen wird.  

Auf der Passivseite hat das Eigenkapital um T€ 325 abgenommen. Dies entspricht 

dem Jahresfehlbetrag 2017 und dem negativen Ergebnis aus Vorjahren. Der An-

stieg des Fremdkapitals ist auf um T€ 1.071 höhere Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten und um T€ 123 höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen zurückzuführen. Des Weiteren haben die Sonderposten um T€ 443 zuge-

nommen. Zudem hat der Anstieg der Rückstellungen um T€ 1.363 einen wesent-

lichen Anteil an den um T€ 2.869 gestiegenen Passiva. 

Die bilanzielle Eigenkapitalquote ist um 3,1 % Punkte auf 52,3 % (i. V. 56,4 %) 

gesunken. Wird in die Eigenkapitalbetrachtung der Sonderposten für die erhalte-

nen Investitionszuweisungen und -zuschüsse mit einbezogen (= wirtschaftliches 

Eigenkapital), erhöht sich die Quote auf 65,1 % (i. V.: 69,1 %). 

Maßstab für die fristkongruente Finanzierung des Anlagevermögens ist der Anla-

gendeckungsgrad. Dieser stellt das Verhältnis zwischen langfristigem Anlagever-

mögen zu langfristig zur Verfügung stehendem Kapital dar. 
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31.12.2017 31.12.2016
T€ T€

Anlagevermögen -42.387 -41.828
Eigenkapital 24.857 25.182
Unterdeckung I -17.530 -16.646
Eigenkapitalähnliche Posten
(= Sonderposten für Investitions-
     zuweisungen und -zuschüsse) 6.099 5.656
langfristige Pensionsrückstellungen 3.784 3.585
langfristige Bankverbindlichkeiten 6.545 6.511
Unterdeckung II -1.102 -894

 

Wie vorstehende Übersicht zeigt, ist das Anlagevermögen an beiden Abschluss-

stichtagen nicht vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Die Anlagendeckungs-

quote hat sich von 60,2 % im Vorjahr auf 58,6 % in 2017 reduziert. Unter Berück-

sichtigung eigenkapitalähnlicher Posten sowie der langfristigen Teile der Rückstel-

lungen und der Bankverbindlichkeiten erhöht sich das Anlagendeckungskapital auf 

T€ 41.285 (i. V. T€ 40.934). Im Verhältnis zum Anlagevermögen errechnet sich 

eine Anlagendeckungsquote von 97,4 % zum 31.12.2017 gegenüber 97,9 % im 

Vorjahr. Die Unterdeckung ist absolut von T€ 894 in 2016 auf T€ 1.102 in 2017 

gestiegen, was auf den Rückgang des Eigenkapitals um T€ 325 unter gleichzeiti-

gem Anstieg des Anlagevermögens zurückzuführen ist.  

Für die Liquidität ergibt sich im Jahresvergleich durch Gegenüberstellung des mit-

tel-/kurzfristig verfügbaren Vermögens und des fristgleichen Fremdkapitals (work-

ing capital) folgendes Bild: 

31.12.2017 31.12.2016
T€ T€

mittel-/kurzfristig realisierbares Vermögen 5.130 2.820
mittel-/kurzfristig realisierbares Fremdkapital -6.232 -3.714
Unterdeckung -1.102 -894

 

Vorstehende Übersicht zeigt, dass das mittel-/kurzfristige Vermögen zum 31. De-

zember 2017 nicht ausgereicht hat, um sämtliche mittel-/kurzfristigen Verbindlich-

keiten zu decken. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Unterdeckung um T€ 208 
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erhöht, was hauptsächlich durch den Anstieg der Rückstellungen aus Umlagever-

pflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rah-

men von Steuerschuldverhältnissen (T€ 986) bedingt ist. 

6.1.4  Finanzentwicklung 

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 ergibt sich unter Berücksichtigung des 

Jahresanfangsbestandes aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelzu- und 

-abflüssen. Zu Einzelheiten wird auf die Gesamtfinanzrechnung unter Abschnitt 
Tz. 3 verwiesen. 

fortgeschrie-
bener Ansatz 

€
Ist-Ergebnis 

€

- Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 943.698,00 1.668.688,78

- Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit -4.755.792,46 -667.043,11

- Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit 3.748.532,00 1.071.719,00

- Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen 0,00 -47.530,57
  Zahlungsvorgängen

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2017 -63.562,46 2.025.834,10

Finanzmittelbestand am Jahresanfang 1.572.585,78 1.572.585,78

Finanzmittelbestand am Jahresende 1.509.023,32 3.598.419,88

Aufgrund der bestehenden Einheitskasse für die Gemeinde und die Gemeinde-

werke sind bei dem Finanzmittelbestand auch die Mittelzu- und -abflüsse zu be-

rücksichtigen, die auf die Gemeindewerke entfallen. Am Abschlussstichtag belau-

fen sich die von den Gemeindewerken geliehenen Geldmittel auf € 27.738,76; als 

Gegenposten wird eine gleich hohe Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb 

ausgewiesen. Mithin ergibt sich ein gesamter Bestand an liquiden Mitteln zum 

31.12.2017 von € 3.626.  

 

In der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte ein Finanzmittelüberschuss von 

T€ 1.669 erzielt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan-

ansatz von T€ 725. Dies ist auf höhere Steuerreinnahmen sowie geringere Perso-
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nalauszahlungen, bei gestiegenen Auszahlungen für Versorgungsleistungen so-

wie gesunkenen ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen, zurückzufüh-

ren.  

 

Aus der Investitionstätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von T€ 667. Dabei stehen 

Einzahlungen in Höhe von T€ 1.001 Auszahlungen von T€ 1.668 gegenüber. Zu 

näheren Erläuterungen zur Investitionstätigkeit im Jahr 2017 verweisen wir auf fol-

genden Abschnitt Tz. 6.1.5. 

 

Bei der Finanzierungstätigkeit ist hingegen ein Überschuss in Höhe von T€ 1.072 

zu verzeichnen. Geplant wurde mit einem Überschuss von T€ 3.748, aufgrund von 

Kreditaufnahmen i. H. v. T€ 4.050. Tatsächlich betragen die Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Krediten T€ 1.401, denen planmäßige Tilgungen von T€ 329 ge-

genüberstehen. Der Schuldenstand hat sich von T€ 7.960 im Vorjahr auf T€ 9.031 

per 31.12.2017 erhöht (=Nettoneuverschuldung). 

 

Insgesamt stellt sich die Finanzlage gegenüber dem Planansatz deutlich besser 

dar. Es wurde mit einem Finanzmittelfehlbetrag von T€ 63 gerechnet. Tatsächlich 

konnte unter Berücksichtigung des Überschusses bei der Einheitskasse in 2017 in 

Höhe von T€ 28 ein Finanzmittelüberschuss von T€ 2.026 erzielt werden.  

 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Finanzlage der Gemeinde verbessert. Der 

positive Finanzmittelbestand von T€ 1.572 am Jahresende 2016 hat sich wie vor-

stehend dargestellt, um T€ 2.054 erhöht, sodass zum Jahresende 2017 ein positi-

ver Finanzmittelbestand von T€ 3.626 besteht.  
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6.1.5  Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen 

Für die Investitionstätigkeit im Jahr 2017 wurden € 5.935.967,46 veranschlagt. Da-

rin enthalten waren Haushaltsreste in Höhe von € 3.652.383,46, die im Haushalts-

jahr 2016 gebildet wurden. 

Von dem zur Verfügung stehenden Ausgabevolumen sind € 1.667.992,41 

(= 28,1 %) zur Auszahlung gekommen.  

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 

T€ 30 unterschreiten den Planansatz von T€ 77 um T€ 47.  

Von den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von T€ 4.133 sind 

T€ 1.263 zur Auszahlung gekommen. Die deutliche Abweichung ist auf Maßnah-

men, wie z.B. die nicht umgesetzte Sanierungen der Gaststätte im Bürgerhaus und 

des Bürgerhauses Reiskirchen, die nicht begonnenen Fahrbahnerschließungen 

"Brauhausgasse" Ettingshausen, "Brühlstraße" Burkhardsfelden und das Neubau-

gebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod sowie die nur teilweise durchgeführten Sa-

nierungen der Sport- und Kulturhalle Ettingshausen und des Dorfgemeinschafts-

hauses Hattenrod zurückzuführen. Die verbleibenden Mittel hierfür wurden in das 

nächste Haushaltsjahr übertragen. Wesentliche Investitionen in 2017 betreffen die 

grundhafte Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Hattenrod und in Ettings-

hausen sowie den Ausbau der Wasserstraße K 153 in Burkhardsfelden und die 

Fahrbahnerschließungen „Über der Säuweide“ in Ettingshausen und „Kleine Ried-

wiese/Schwerzbettacker“ in Hattenrod. Zudem wurden der Ausbau der DSL Ver-

sorgung sowie die Erneuerung von Friedhofswegen, Kindergärten und Brücken in 

Ettingshausen, Burkhardsfelden, Saasen und Hattenrod in 2017 begonnen. 

Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im-

materielle Anlagevermögen von T€ 366 unterschreiten den Planansatz von 

T€ 1.466 um T€ 1.100. Das Unterschreiten ist im Wesentlichen auf eine nicht 

durchgeführte Förderung des Sports in Form von Zuweisungen an Vereine in Höhe 

von T€ 828 und einen nicht beschafften Einsatzleitwagen der freiwilligen Feuer-

wehr Reiskirchen von T€ 119 zurückzuführen. Im Wesentlichen wurden Beträge 

für den BOS-Digitalfunk, das Zeiterfassungssystem und den Breitbandausbau im 

Berichtsjahr gezahlt.  

Schwerpunkt der Investitionen waren die Auszahlungen bei folgenden Produkten: 
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Produkt T€ 

54.1.01 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und 
Verkehrsanlagen 665

57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 324
57.1.01 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr 150
12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz 140
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 132
36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten 87  

Für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sind T€ 8 angefallen. Die geplan-

ten Auszahlungen wurden um T€ 251 unterschritten. Der Planansatz enthält in 

Höhe von T€ 250 Auszahlungen für die Beteiligung an der Energiegesellschaft 

Lumdatal, welche nicht realisiert wurde.  

Zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wurden Einzahlungen 

von insgesamt € 1.000.949,30 eingesetzt. Diese unterschreiten den Planansatz 

von € 1.180.175,00 um € 179.225,70. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf 

nicht durchgeführte Einzahlungen aus Investitionszuschüssen in Höhe von T€ 185 

auf den Feldwegeausbau und die Verkehrswege- und –anlagenprojekte mit T€ 85 

zurückzuführen. 

Dahingegen wurden zum Teil höhere Einzahlungen als geplant erzielt. Diese sind 

im Wesentlichen in den Einzahlungen bezüglich der Verkehrswege- und –anlagen-

projekte von T€ 611 sowie bezüglich der Veräußerungen von Grundstücken von 

T€ 177 enthalten.  

In Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen schließt das Wirt-

schaftsjahr 2017 mit einem Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe 

von € 667.043,11 ab.    
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6.1.6  Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen 

6.1.6.1 Plan-Ist-Vergleich der Teilergebnisrechnungen 

Folgende Übersicht zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte: 

Nr. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung/ Budget Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich 

schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis

2016 2017 2017 2017

€ € € €
11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien -286.128,51 -307.053,00 -363.738,70 -56.685,70
11.1.02 Innere Verw altung, allgemeine Rechts-

angelegenheiten -37.731,27 -45.238,00 -71.629,77 -26.391,77
11.1.03 Zentrale Organisations- und Verw altungs-

dienstleistungen -251.083,73 -273.297,00 -240.197,84 33.099,16
11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung -189.825,05 -187.321,00 -175.799,65 11.521,35
11.1.05 Personalbew irtschaftung und Personalservice -569.309,37 -533.389,00 -427.659,74 105.729,26
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement -692.922,89 -265.409,07 -911.960,08 -646.551,01
11.1.07 Haushalts- und Finanzw irtschaftliche Dienstleistungen -163.205,99 -183.994,00 -206.365,25 -22.371,25
11.1.08 Kassen- und Vollstreckungsw esen -168.418,19 -204.282,00 -161.535,10 42.746,90
11.1.09 Leistungen der Bauverw altung -31.749,44 -13.612,00 -32.636,04 -19.024,04
11.1.10 Leistungen des Bauhofes -739.567,74 -691.175,00 -729.119,79 -37.944,79
12.1.01 Wahlen und Abstimmungen, allgemeine

statistische Angelegenheiten -31.111,52 -23.374,00 -22.433,72 940,28
12.2.01 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und

Ordnungsverw altung -63.025,44 -58.633,00 -53.051,52 5.581,48
12.2.02 Überw achung und Sicherung des öffentl. Verkehrs,

Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 49.500,00 -10.595,00 21.555,29 32.150,29
12.2.03 Gaststättenkonzessionierung und -überw achung/

Gew erbeangelegenheiten 9.786,37 -11.457,50 -10.099,15 1.358,35
12.2.04 Melde-, Pass- und Ausw eisangelegenheiten

und Bürgerservice -92.835,50 -72.442,00 -86.081,89 -13.639,89
12.2.05 Personenstandsw esen 3.702,83 -1.768,00 3.355,57 5.123,57

Übertrag: -3.253.925,44 -2.883.039,57 -3.467.397,38 -584.357,81
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Nr. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung/ Budget Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich 
schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis
2016 2017 2017 2017

€ € € €
Übertrag: -3.253.925,44 -2.883.039,57 -3.467.397,38 -584.357,81

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz -334.634,47 -338.920,00 -331.517,93 7.402,07
27.2.01 Büchereien -2.844,23 -2.820,00 -2.941,61 -121,61
28.1.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, 

Heimatpflege, Förderung der Musik -5.677,60 -21.356,00 -13.874,89 7.481,11
29.1.01 Förderung von Religionsgemeinschaften 0,00 0,00 0,00 0,00
31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere -14.183,78 -14.591,00 -15.265,19 -674,19
33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege -13.044,30 -21.818,00 -11.025,70 10.792,30
35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher

Träger -76.575,35 -83.966,00 -83.246,99 719,01
36.1.30 Unterstützung selbsorganisierter Förderung -7.530,00 -44.058,50 -22.435,00 21.623,50
36.2.10 Außerschulische Jugendbildung -36.326,16 -44.454,00 -43.493,07 960,93
36.2.20 Kinder- und Jugenderholung -31.928,27 -35.235,00 -31.639,01 3.595,99
36.2.30 Internationale Jugendarbeit 0,00 -1.000,00 -760,48 239,52
36.2.50 Sonstige Jugendarbeit -13,00 0,00 0,00 0,00
36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten -2.319.161,57 -2.451.200,00 -2.287.238,18 163.961,82
36.6.01 Öffentliche Spielplätze -51.659,56 -79.720,00 -52.659,48 27.060,52
36.6.02 Jugendräume -33.656,66 -37.930,00 -28.924,29 9.005,71
41.2.01 Sozialstation 0,00 0,00 60,83 60,83
42.1.01 Förderung des Sports -20.045,83 -32.981,00 -27.002,65 5.978,35
42.4.01 Sporthallen -54.636,63 -62.155,00 -52.232,51 9.922,49
42.4.02 Schw immbäder -76.774,45 -82.731,00 -81.311,96 1.419,04
51.1.01 Städtebauliche Planung und Entw icklung -16.989,20 261.924,55 -1.825,08 -263.749,63
52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- und

grundstücksbezogene Daten und Grundlagen -18.715,61 -20.304,00 -15.031,68 5.272,32
52.2.01 Wohnraumversorgung -4.509,22 1.354,00 -6,73 -1.360,73
52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 0,00
53.1.01 Photovoltaikanlagen -1.547,52 -1.785,00 -1.530,54 254,46
53.1.02 Elektrizitätsversorgung 271.094,94 280.000,00 271.603,52 -8.396,48
53.2.01 Gasversorgung 6.955,70 5.100,00 5.993,87 893,87
53.3.01 Wasserversorgung -9,32 0,00 -337,67 -337,67
53.5.01 Blockheizkraftw erk -25.484,24 -21.300,00 -55.849,16 -34.549,16
53.7.01 Abfallentsorgung 15.018,07 17.949,00 10.051,67 -7.897,33
53.8.01 Abw asserbeseitigung -9,32 0,00 -337,67 -337,67
54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von

Verkehrsanlagen und Verkehrsw egen -699.044,63 -731.980,97 -739.568,99 -7.588,02
54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst -42.665,22 -129.643,00 -68.108,27 61.534,73
55.1.01 Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und

Freizeitanlagen -43.400,24 -42.894,00 -27.460,16 15.433,84
55.1.02 Grillhütten 0,00 0,00 0,00 0,00
55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau -11.105,06 -13.572,00 -7.980,58 5.591,42
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungsw esen -6.502,82 54.215,00 10.062,92 -44.152,08
55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege -27.458,67 -24.420,00 -28.010,35 -3.590,35
55.5.01 Förderung der Landw irtschaft -8.636,54 -9.611,00 -7.172,96 2.438,04
55.5.02 Bew irtschaftung des gemeindl. Waldes 11.515,69 1.148,00 108.423,58 107.275,58
56.1.01 Kommunaler Umw eltschutz -3.689,67 -3.804,00 -3.769,65 34,35
57.1.01 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr -63.081,78 -62.670,00 -84.091,37 -21.421,37
57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 

(Hallen) -82.831,92 -25.955,00 -57.451,99 -31.496,99
57.3.02 Durchführung und Förderung von Märkten und 

Veranstaltungen -301,85 -1.595,00 -261,80 1.333,20
57.3.03 Backhäuser 55,27 0,00 61,09 61,09
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuw eisungen, allgemeine

Umlagen 7.457.378,89 7.445.582,00 7.079.514,29 -366.067,71
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft 195.861,26 -175.119,00 -135.320,93 39.798,07
61.3.01 Abw icklung der Vorjahre 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme 569.279,69 564.644,51 -301.310,13 -865.954,64  
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Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen haben sich (bei Nichtberücksichtigung inter-

ner Leistungsverrechnungen) bei nachfolgenden Produkten ergeben: 

 +/./.
€

Produkt
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement -645.639,98
61.1.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen -366.067,71
51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung -263.749,63
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen -44.152,08
55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindlichen Walds 107.317,29
36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten 177.247,21

Im Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement resultiert die negative Er-

gebnisabweichung von T€ 647 aus dem außerordentlichen Bereich. Es wurden 

außerordentliche Erträge aus dem Verkauf eines Sportplatzgeländes von T€ 826 

geplant. Tatsächlich betragen die Erträge aus dem Verkauf von anderen Grund-

stücken nur T€ 94, da die Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt wurde. Die um 

T€ 50 niedrigeren Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und um T€ 44 niedri-

geren Personalaufwendungen schwächen die negative Planabweichung etwas ab.  

 

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 

weist eine negative Planabweichung von T€ 366 aus. Hier stehen die im Ver-

gleich zum Plan um T€ 1.027 höheren Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-

verpflichtungen den um T€ 674 höheren Erträgen aus Steuern gegenüber. 

 

Die negative Plan/Ist-Abweichung im Produkt Städtebauliche Planung und Ent-
wicklung entsteht durch um T€ 306 niedrigere sonstige ordentliche Erträge, wel-

chen um T€ 59 niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegen-

überstehen.  

 

Das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen weist eine negative Planabwei-

chung von T€ 44 aus. Diese resultiert aus der im Jahr 2017 eingeplanten Gebüh-

renerhöhung (mit Gebührenkalkulation), die jedoch nicht durchgeführt wurde. 
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Die positive Abweichung beim Produkt Bewirtschaftung des gemeindlichen 
Walds ist auf um T€ 138 höhere privatrechtliche Leistungsentgelte und T€ 67 hö-

here Bestandsveränderungen zurückzuführen. Dahingegen sind die Aufwendun-

gen für Sach- und Dienstleistungen um T€ 96 höher als geplant. Auch wenn die 

gravierenden Absterbeerscheinungen in der Fichte insgesamt in Deutschland im 

Wesentlichen nach dem Sturmereignis im Januar 2018 einsetzten, war die Wald-

bewirtschaftung im Gemeindewald Reiskirchen auch schon in den Jahren zuvor 

maßgeblich vom Kalamitätsgeschehen beeinflusst. Im Jahr 2017 wurden allein 

7.134,53 fm Holz kalamitätsbedingt eingeschlagen, überwiegend Fichte und Bu-

che. Bei einem planmäßigen Hiebsatz von 2.620 fm entspricht dies dem 2,7-fa-

chen. Hinzu kamen kleinere Mengen an gesundem Holz, die aus Gründen der Be-

standspflege aufgearbeitet wurden. Bedingt durch die deutliche Mehrmenge im 

Einschlag erhöhte sich auch die Anzahl der an die Forstunternehmer vergebenen 

Aufträge zur Aufarbeitung der Schadhölzer. In Folge dessen war ein Anstieg der 

Kosten für Unternehmereinsätze zu verzeichnen. Die deutlich über Plan einge-

schlagene und verkaufte Holzmenge führte zu einer erheblichen Überschreitung 

der Einnahmen, welche sich, ausgehend vom Planansatz, nahezu verdoppelt ha-

ben. Zwar betrug die geschlagene Holzmenge das Dreifache der geplanten 

Menge, doch konnten die Kalamitätshölzer nicht mehr zu den vorher kalkulierten 

Preisen vermarktet werden. 

 

Eine positive Ergebnisabweichung von T€ 177 weist das Produkt Gemeindeei-
gene Kindergärten auf. Dies ist auf die im Vergleich zum Planansatz um T€ 80 

höheren Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-

gemeine Umlagen sowie die um T€ 197 niedrigeren Personalaufwendungen zu-

rückzuführen. Dahingegen liegen die Versorgungsaufwendungen um T€ 85 sowie 

die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um T€ 63 über dem Planan-

satz. 

6.1.6.2 Plan-/Ist-Vergleich der Teilfinanzrechnung 

Folgende Übersicht zeigt die Finanzmittelfehlbeträge/-überschüsse aus Investiti-

onstätigkeit der einzelnen Produkte. Die nicht aufgeführten Produkte haben einen 

Wert von € 0,00. 
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Nr. Produkt-Nr./ Produktbezeichnung/ Budget Ist-Ergebnis Fortge- Ist-Ergebnis Vergleich 

schriebener fortg. Ansatz/

Ansatz Ergebnis

2016 2017 2017 2017

€ € € €
11.1.03 Zentrale Organisations- und Verw altungs-

dienstleistungen -6.302,50 -25.000,00 -20.179,62 4.820,38
11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung -35.014,82 -36.668,52 -34.944,06 1.724,46
11.1.05 Personalbew irtschaftung und Personalservice -9.437,53 -9.629,00 -8.565,90 1.063,10
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 58.386,28 -65.902,43 146.460,78 212.363,21
11.1.10 Leistungen des Bauhofes -118.825,50 -94.815,57 -26.565,40 68.250,17

12.2.02

Überw achung und Sicherung des öffentlichen 
Verkehrs, Verkehrslenkung und allgemeine 
Verkehrsaufsicht 0,00 -20.500,00 -20.500,00 0,00

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz -91.555,91 -278.608,71 -96.851,82 181.756,89
28.1.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, 

Heimatpf lege, Förderung der Musik 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00
36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten -24.498,00 -192.701,15 -87.160,12 105.541,03
36.6.01 Öffentliche Spielplätze -4.546,32 -10.000,00 0,00 10.000,00
36.6.02 Jugendräume -2.021,00 -4.530,00 -1.446,75 3.083,25
42.1.01 Förderung des Sports 0,00 -827.500,00 0,00 827.500,00
42.4.02 Schw immbäder 0,00 -25.500,00 -4.404,64 21.095,36
51.1.01 Städtebauliche Planung und Entw icklung 0,00 -7.500,00 0,00 7.500,00
52.2.01 Wohnraumversorgung 2.817,93 10.590,00 3.271,95 -7.318,05
54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von 

Verkehrsanlagen und Verkehrsw egen -11.932,28 -1.639.909,48 -53.630,97 1.586.278,51
55.1.01 Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und

Freizeitanlagen 0,00 -28.790,43 -3.717,75 25.072,68
55.3.01 Friedhofs- und Bestattungsw esen -2.788,20 -156.321,65 -132.193,63 24.128,02
55.5.01 Förderung der Landw irtschaft -4.597,60 -124.575,00 -5.729,85 118.845,15
57.1.01 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr -186.000,00 -612.500,00 -149.795,72 462.704,28
57.3.01 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

(Hallen) -196.147,71 -718.430,52 -298.967,28 419.463,24
61.1.01 Steuern, allgemeine Zuw eisungen, allgemeine

Umlagen 106.000,00 106.000,00 108.000,00 2.000,00
61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft 22.207,65 12.000,00 24.877,67 12.877,67

Gesamtsumme -504.255,51 -4.755.792,46 -667.043,11 4.088.749,35   
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Nachfolgend aufgeführte Produkte sind von wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen 

gekennzeichnet: 

 +/./.
€

Produkt
11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 212.363,21
12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz 181.756,89
36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten 105.541,03
42.1.01 Förderung des Sports 827.500,00
54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von 

Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 1.586.278,51
55.5.01 Förderung der Landwirtschaft 118.845,15
57.1.01 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr 462.704,28
57.3.01 Bereitstellung von 

Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) 419.463,24  

Das Geschäftsjahr 2017 ist geprägt von zahlreichen Investitionen und Förderun-

gen, die in das neue Jahr verschoben wurden. Dies spiegelt sich auch in den Plan-

/Ist-Abweichungen der oben aufgeführten Produkte wieder, bei denen aufgrund 

nicht getätigter Auszahlungen positive Planabweichungen ausgewiesen werden.  

Die verstärkte Streckung bzw. Verschiebung von Investitionsmaßnahmen ist auch 

im Zusammenhang mit dem Haushaltssicherungskonzept zu sehen. In der auf-

sichtsbehördlichen Genehmigung vom 10. März 2017 ist der Hinweis enthalten, 

dass sämtliche veranschlagten Maßnahmen einer kritischen Prüfung zu unterzie-

hen sind und dass ihre Vereinbarkeit mit der aktuellen Haushaltslage gegeben sein 

muss. Zu den Übertragungen in das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auch auf 

die Ausführungen unter Abschnitt 5. 

Die positive Abweichung im Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement 
von T€ 212 ist auf um T€ 127 höhere Einzahlungen für Sachanlagenverkäufe zu-

rückzuführen. Zudem sind die geplanten Auszahlungen für den Erwerb von Grund-

stücken um T€ 47 und für Baumaßnahmen um T€ 39 niedriger. Die eingestellten 

Mittel in Höhe von T€ 39 für die Errichtung des Blockheizkraftwerks im Rathaus 

Reiskirchen sind nicht zur Auszahlung gekommen. Grundstücke wurden lediglich 

im Umfang von T€ 30 zahlungswirksam erworben. 
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Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz unterschreitet den Planansatz um 

T€ 182, weil deutlich weniger Investitionen getätigt wurden als geplant. Diese un-

genutzten Mittel sind u.a. für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feu-

erwehr Reiskirchen in Höhe von T€ 119 und die Sanierung des Feuerwehrhauses 

in Reiskirchen in Höhe von T€ 46. Für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in 

Bersrod wurden T€ 20 von den geplanten T€ 47 verwendet. 

Für die Gemeindeeigenen Kindergärten wurde mit Auszahlungen für Investitio-

nen in Höhe von T€ 192 geplant. Die geplante Investition mit T€ 69 in die Außen-

anlage der Kindertagesstätte „Zugvögel“ in Ettingshausen wurde nicht getätigt. Die 

Maßnahme wurde in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Des Weiteren wur-

den für die grundhafte Sanierung des Kindergartens „Kunterbunt“ in Saasen Aus-

zahlungen von T€ 67 von den veranschlagten T€ 73 getätigt und die Neuanschaf-

fung von Spielgeräten in Höhe von T€ 30 verschoben. 

Die positive Planabweichung des Produktes Förderung des Sports von T€ 828 

ist auf die nicht durchgeführte Zuweisung an Vereine zurückzuführen.  

Das Produkt Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen 
und Verkehrswegen unterschreitet den Planansatz um T€ 1.586. Die Auszahlun-

gen für Baumaßnahmen liegen um T€ 1.680 unter dem Planansatz. Gegenläufig 

wirken sich die um T€ 86 geringeren Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 

aus. Folgende Maßnahmen wurden u.a. in das Haushaltsjahr 2018 verschoben: 

Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod (T€ 265), 

Grundlegende Erneuerung "Brühlstraße" Burkhardsfelden (T€ 220), Ausbau 

"Brauhausgasse" Ettingshausen (T€ 100), Ausbau Vogelsbergbahn (T€ 86), Her-

stellung eines Gehweges "Kirschbergstraße" Reiskirchen (T€ 60). Folgende Maß-

nahmen wurden in 2017 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen: Fahrbahner-

schließung im Neubaugebiet "Über der Säuweide" Ettingshausen (geplant T€ 290, 

gezahlt T€ 135), Fahrbahnerschließung im Neubaugebiet "Kleine Riet-

wiese/Schwerzbettacker" Hattenrod (geplant T€ 254, gezahlt T€ 152), Ausbau 

Wasserstraße K153 in Burkhardsfelden (geplant T€ 859, gezahlt T€ 107). Für ei-

nen Teil dieser Maßnahmen wurden Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 

eingeplant, welche in dem Haushaltsjahr 2017 teilweise vereinnahmt wurden. 
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Die positive Planabweichung des Produktes Förderung der Landwirtschaft von 

T€ 119 ist auf die nicht durchgeführte Maßnahme des Feldwegeausbaus zurück-

zuführen.  

Die positive Planabweichung beim Produkt Wirtschaftsförderung und Fremden-
verkehr von T€ 463 ist u. a. auf die in 2017 nicht durchgeführte Investition in die 

Energiegesellschaft Lumdatal in Höhe von T€ 250 zurückzuführen. Für den Aus-

bau des Breitbands wurden von den geplanten T€ 268 Investitionen in Höhe von 

T€ 82 getätigt. Die Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Ge-

meinde Reiskirchen blieb um T€ 27 hinter dem Plan zurück. 

Das Produkt Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen weist ebenfalls 

eine Planverbesserung von T€ 419 auf. Auch bei diesem Produkt sind von geplan-

ten Ausgaben für Investitionen in Höhe von T€ 745 lediglich T€ 324 zur Auszah-

lung gekommen, sodass für die grundhafte Erneuerung der Sport- und Kulturhalle 

Ettingshausen T€ 123, für die grundhafte Erneuerung des Dorfgemeinschaftshau-

ses in Hattenrod T€ 54 und für die Sanierung des Bürgerhauses/Gaststätte in Reis-

kirchen T€ 183 nicht investiert wurden.  

6.1.7  Haushaltssicherung 

Der Landesgesetzgeber hat mit Erlass vom 03.08.2005 erstmals verbindlich vor-

geschrieben, dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssiche-

rungskonzept zu erstellen haben.  

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO ist das Haushaltssicherungskonzept dem Haus-

haltsplan als Anlage beizufügen.  

Die Gemeindevertretung hat auf Basis des Konsolidierungskonzeptes vom 

5.5.2010 ein fortgeführtes Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2017 (8. Fort-

schreibung) beschlossen und zusammen mit dem am 25.1.2017 verabschiedeten 

Haushalt 2017 der Kommunal- und Finanzaufsicht vorgelegt. Das Konzept ist fort-

zuschreiben bis die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind.  
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6.2  Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die vorstehend dargestellten Vor-

gänge hinaus keine besonderen Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde 

Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu 

einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten. 

6.3  Ausblick und zukünftige Entwicklung 

Haushaltsjahr 2018 

Der Haushaltsplan 2018 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Reis-

kirchen am 31.1.2018 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat den Haushaltsplan 

am 11.4.2018 genehmigt.  

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von T€ 85 auf.  

Der Überschuss bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwal-

tung (Cash-Flow) wird mit T€ 893 beziffert. Im Bereich der Investitionstätigkeit wird 

ein Fehlbetrag von T€ 1.764 und aus Finanzierungstätigkeit ein Überschuss von 

T€ 1.398 prognostiziert. Insgesamt wird im Finanzhaushalt mit einem Finanzmit-

telüberschuss von T€ 526 gerechnet. 

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 

T€ 1.764 festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf T€ 1.000 fest-

gesetzt. 
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6.4  Risikoberichterstattung 

6.4.1  Besondere Geschäftsrisiken 

Steuerentwicklung 

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtsjahr 2017 auf € 18.846.933,30. 

Davon resultieren 64,9 % (€ 12.248.282,06) aus Steuern und steuerähnlichen Er-

trägen, wobei € 9.931.983,28 auf die beiden Steuerarten Gewerbesteuer 

(€ 4.767.429,47) und auf den gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer 

(€ 5.164.553,81) entfallen. 

Die Entwicklung des Ertragsaufkommens der Gemeinde Reiskirchen ist mithin 

maßgeblich von diesen beiden Steuerarten abhängig. 

Das Risiko für die Gemeinde besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steu-

ern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf 

bestimmt werden. 

Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über 

deren Entwicklung stellen somit erhebliche Risiken für die Gemeinde Reiskirchen 

dar, zumal auch die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung die-

ser Steuererträge stark begrenzt sind (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben). 

Ein überhöhter Gewerbesteuerhebesatz kann sogar kontraproduktive Auswirkun-

gen durch den Wegzug von Gewerbebetrieben nach sich ziehen.  

Auf der Aufwandsseite stellt der Bereich „soziale Sicherung“ mit seinen schwer 

vorhersehbaren Veränderungen (Fallzahlen) ein allgemeines Finanzrisiko dar.  

Kommunaler Finanzausgleich (KFA) 

Neben den Steuereinnahmen sind die Erträge aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich die mit Abstand größte und wichtigste Quelle der gemeindlichen Einnah-

men. Dieser orientiert sich seit der Neustrukturierung zum 1.1.2016 am genauen 

Bedarf der Kommune. Die Gemeinde Reiskirchen erhält laut vorläufigen Daten in 

2018 aus dem KFA 3,4 Mio. €.  
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Beteiligungen 

Aufgrund der besonderen Haftungsverhältnisse gegenüber den gemeindlichen Ei-

genbetrieben Gemeindewerke Reiskirchen und Sozialstation Reiskirchen wird hier 

auf die eigenständige Berichterstattung der Eigenbetriebe zum Jahresabschluss 

2017 verwiesen.  

Bei den Finanzanlagen sind hinsichtlich der Bilanzierung der Mitgliedschaften bei 

den Zweckverbänden finanzielle Verpflichtungen nicht auszuschließen. 

Sonstige Risiken 

Als sonstige Risiken sind insbesondere das Organisationsrisiko aufgrund der 

strukturellen Besonderheiten im kommunalen Bereich sowie das Zinsrisiko zu nen-

nen. 

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme (Gesamtverschuldung) 

der Gemeinde Reiskirchen führen zu einem entsprechend hohen Zinsaufwand für 

die Gemeinde. Die Entwicklung der Zinsen auf langfristige Kredite (investive Kre-

dite) und kurzfristige Kredite (Kassenkredite) bedeutet daher ein Risiko bzgl. der 

Ergebnisentwicklung der Gemeinde Reiskirchen. 

Mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch § 2b 

Umsatzsteuergesetz könnten Belastungen auf die Kommune zukommen. Hier-

nach werden Tätigkeiten, bei denen die Kommune im Wettbewerb zu privaten Un-

ternehmen steht, als unternehmerisch eingestuft und unterliegen der Umsatz-

steuer. Die Gemeinde Reiskirchen hat fristgerecht die Optionserklärung abgege-

ben, weshalb sie für Leistungen bis zum 1. Januar 2021 die alten Regelungen 

anwenden kann. 

6.4.2 Risikosicherung  

Die Gemeindevertretung als oberstes Organ der Gemeinde Reiskirchen überwacht 

die gesamte Verwaltung der Gemeinde und die Geschäftsführung des Gemeinde-

vorstands. Ferner ist sie Beschlussorgan über wichtige Angelegenheiten der Ge-

meinde. 
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Im Rahmen der gemeindlichen Aufgaben und Tätigkeiten werden alle relevanten 

Bundes- und Landesvorschriften angewandt. Darüber hinaus existieren bei der 

Gemeinde Reiskirchen folgende innerdienstliche Vorschriften zur Risikosicherung: 

 Besondere Geschäftsanweisung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

 Besondere Geschäftsanweisung zur Abgabe von Feststellungsbescheini-

gungen im Anordnungswesen 

 Besondere Geschäftsanweisungen über die Stundung, Niederschlagung 

und den Erlass von Forderungen der Gemeinde Reiskirchen 

 Dienstanweisung für die Gemeindekasse Reiskirchen. 

Alle Grundstücksgeschäfte erfordern einen Beschluss durch die gemeindlichen 

Gremien (Gemeindevorstand bzw. Haupt- und Finanzausschuss). 

Umfang und Inhalt des Rechnungswesens entsprechen der Größe und den be-

sonderen Anforderungen der Gemeinde Reiskirchen. Die technische Abwicklung 

(Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Kosten- und Leistungsrechnung) erfolgt 

mit dem IT-System „Finanz +“ der Firma Data-Plan. Ein Testat für die eingesetzte 

Software liegt vor.  

Eine interne Revision existiert nicht. Die Prüfung erfolgt durch die Revision beim 

Landkreis Gießen als zuständiges Rechnungsprüfungsamt gemäß § 128 HGO. 

Die Kassenaufsicht obliegt dem Bürgermeister. 

Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung (unterjähriges Finanzcontrol-

ling) ist sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Ein-

nahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann. 

Der laufende Buchungsbetrieb wird durch ein praktiziertes internes Kontrollsystem 

(IKS) unter Beteiligung der Revision beim Landkreis Gießen als zuständiges Rech-

nungsprüfungsamt unterstützt. In der Buchhaltung werden permanent Kontrollen 

und Abstimmungen vorgenommen, das IKS soll demnächst noch schriftlich fixiert 

werden. Ziel für die Zukunft ist es, alle vorgeschriebenen Abläufe im IKS zu doku-

mentieren. Ferner sollen auch die systemtechnische Zugriffsrechteverwaltung, die 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GOB), die Rechte zu Stammdaten-

änderungen sowie ein Risikomanagement festgehalten werden.  
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Durch das E-Rechnungsgesetz, welches für Kommunen ab dem 17.4.2020 gilt, 

muss die Gemeinde Voraussetzungen für den Empfang und die Weiterverarbei-

tung von elektronischen Rechnungen schaffen. Des Weiteren muss entsprechend 

der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 

(GoBD) die digitale Aufbewahrung sichergestellt werden und hierüber eine Verfah-

rensdokumentation festgehalten werden. 

6.4.3  Chancen, Zielsetzung, Strategien  

Ziele und Aufgaben der Gemeinde 

Die Zukunft der Gemeinde Reiskirchen wird insbesondere durch den demografi-

schen Wandel geprägt sein. Um die Gemeinde attraktiv und zukunftsfähig aufzu-

stellen sind die Weiterentwicklung von Gewerbegebieten und Baugrundstücken, 

die Sicherung des Bestandes und die mögliche Weiterentwicklung der ärztlichen 

Versorgung wichtig. Darüber hinaus besteht der Wunsch eine Nahversorgungs-

möglichkeit in den Ortsteilen aufzubauen. 

Der Bereich Bauen und Wohnen stellt sich in Reiskirchen positiv dar. Die Nach-

frage nach Bauplätzen für ein Ansiedeln in Reiskirchen ist hoch, eine Zusammen-

arbeit mit privaten Investoren wirkt sich vorteilhaft aus. 

Die Gemeinde treibt die Schaffung von neuem Wohnraum weiter voran. Hierbei 

wird die Innenverdichtung angestrebt.  

Entwicklung, Erneuerung und Substanzsicherung sollen die Gemeinde mit ihren 

Einrichtungen zukunftsfähig halten. Allerdings muss die hierfür notwendige Finan-

zierungslast immer tragfähig sein. Die Gemeindeentwicklung hat die Aufgabe, die 

Ortsteile in ihrer Lokalität zu fördern und die Entfaltung von Gewerbe, Handel und 

Dienstleistung zu erleichtern. Weiterhin hat der Straßenbau neben dem Bereich 

Bauen und Wohnen eine hohe Priorität. 

Aus dem vom Land Hessen aufgelegten Programm Hessenkasse erhält die Ge-

meinde Reiskirchen aus dem Investitionsprogramm € 2.116.836. 
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VQr$chuldung und Gesamtergebnis

In 2017 gab es eine Nettoneuverschuldungl der Schuldenstand hat sich um

T€ 1 .072 auf T€ 9.031 erhöht. Es ist aber nach wie vor nachhaltiges Ziel, die Net-

toneuverschuldung dauerhaft auf Null zu halten, um die Zinslast zu begrenzen und

langfristig - unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung - Handlungsfreiheit

zu bewahren. Dazu soll auch die Entschuldung kontinuierlich fortgeführt werden.

In der Finanzrechnung wird weiterhin ein positiver Saldo aus laufender Verwal

tungstätigkeit angestrebt. Hierzu wird es erforderlich sein, dass die Sach- und Per-

sonalausgaben nur in vertretbarem Maße zunehmen.

Im Ergebnishaushalt ist es das Ziel, dass weiterhin positive ordentliche Ergeb

nisse erzielt und somit die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Kommunale Aufgabenerfüllung

Durch die neuen Anforderungen der Doppik, insbesondere durch die Erwirtschaf-

tung von Abschreibungen, ist eine neue Denkweise in der Beurteilung zukünftiger

haushaltswirtschaftlicher Zahlen und Daten notwendig. Dies gilt u. a. auch für den

Aufbau der Funktionsbereiche "Berichtswesen und Controlling" sowie für die Ein-

richtung einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung.

r

Reiskirchen, den 29. Oktober 2021

Bürgermeister
Krumm, Bürgernlelster
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